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Freibad Lunden - Kiosk neu zu verpachten

Die Gemeinde Lunden sucht ab der Badesaison 2016 (ca. 
01.05.2016) eine/n Pächterin/Pächter für den Kiosk im ge-
meindeeigenen Freibad in 25774 Lunden, der von der Päch-
terin/dem Pächter selbstständig und auf eigene Rechnung 
geführt wird. Verbunden mit dem Betrieb des Kiosks sind 
der Verkauf und die Kontrolle der Eintrittskarten während der 
Öffnungszeiten für das Freibad. Hierzu wird eine Provision 
vereinbart. 
Weiterhin ist das Pachtverhältnis an einen Dienstleis- 
tungsvertrag über die auszuführenden Reinigungstätig-
keiten im Freibad (z. B. Umkleiden, Duschen, Toiletten) ge-
bunden.
Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte Ihre aussage-
fähigen Bewerbungsunter-lagen bis zum 01.03.2016 an die 
Gemeinde Lunden, über das Amt KLG Eider, z. Hd. Frau 
Jeronimus, Kirchspielsschreiber-Schmidt-Straße 1, 25779 
Hennstedt. 

Einladung

zu einer öffentlichen Sitzung des Amtsausschusses des Amtes 
Kirchspielslandgemeinden Eider am Montag, 8. Februar 2016, 
um 19:00 Uhr
Sitzungsort:  Gastwirtschaft ‚Jägerstuben‘ in Barkenholm, 

Dorfstr. 28, 25791 Barkenholm

Tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde
2. Genehmigung der Niederschrift Nr. 14 vom 09.12.2015
3. Mitteilungen
3.1. des Amtsvorstehers
3.2. der Ausschussvorsitzenden
3.3. des Leitenden Verwaltungsbeamten
4. Verlängerung des Überlassungsvertrages zwischen dem 

ehemaligen Amt KLG Tellingstedt und dem TSV Pahlhude 
(Tennisplätze)

5. Auftragsvergabe für die Heizungs- und Sanitärinstallation 
(Frischwasserleitung) in der Eiderlandschule in Hennstedt

6. Auftragsvergabe für das Gewerk Wärmedämmarbeiten an 
der Grundschule Lunden im Rahmen der Brandschutzsa-
nierung

7. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2016 sowie die mittelfristige Fi-
nanzplanung für die Finanzplanjahre 2015 bis 2019

8. Teilnahme am
8.1. Impulsprogramm Touristische Entwicklung im Amt KLG Ei-

der
8.2. Projekt „Optimierung Radinfrastruktur“
8.3. Bildung eines Schulleiterwahlausschusses für die Grund-

schule Lunden, „Schule am Gehölz“
8.4. Projekt „Optimierung Wanderinfrastruktur“
9. Eingaben und Anfragen
 Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach 

Maßgabe der Beschlussfassung durch den Amtsaus-
schuss voraussichtlich nicht öffentlich behandelt:

10. Grundstücksangelegenheiten 
11. Personalangelegenheiten

Mit freundlichen Grüßen

gez. Manfred Lindemann
Amtsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung über die  
Festsetzung der Grundsteuer, Hundesteuer, 
Abwasserabgabe, Friedhofsgebühren für 
das Kalenderjahr 2016 der amtsangehörigen 
Gemeinden 
-  Barkenholm -  Linden
-  Bergewöhrden -  Lunden
-  Dellstedt -  Norderheistedt
-  Delve -  Pahlen
-  Dörpling -  Rehm-Flehde-Bargen 
-  Fedderingen -  St. Annen 
-  Gaushorn -  Schalholz
-  Glüsing -  Schlichting
-  Groven -  Süderdorf
-  Hemme -  Süderheistedt
-  Hennstedt -  Tellingstedt
-  Hövede -  Tielenhemme
-  Hollingstedt -  Wallen
-  Karolinenkoog -  Welmbüttel
-  Kleve -  Westerborstel
-  Krempel -  Wiemerstedt 
-  Lehe -  Wrohm

Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 
1973 (BGBl. I S. 965), sowie § 12 Kommunalabgabengesetz 
des Landes Schleswig-Holstein vom 10. Januar 2005 (GVOBl. 
2005, S. 27) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen, wird die 
Grundsteuer, die Hundesteuer, die Friedhofsgebühr, sowie die 
Abwasserabgabe für diejenigen Abgabenpflichtigen, die für das 
Kalenderjahr 2016 der Höhe nach die gleiche Abgabe wie im 
Vorjahr zu entrichten haben, durch diese öffentliche Bekannt-
machung festgesetzt. 
Die Abgaben für das Jahr 2016 sind in gleicher Höhe und zu 
den angegebenen Fälligkeitsterminen entsprechend dem zuletzt 
bekannt gegebenen Jahresbescheid zu entrichten. Eintretende 
Änderungen in der Abgabenhöhe oder in den Berechnungs-
grundlagen werden den einzelnen Abgabenschuldnern oder de-
ren Vertretern jeweils durch Änderungsbescheide mitgeteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steu-
erfestsetzung treten für die Abgabenpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Bescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Abga-
benfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt KLG Eider - Der 
Amtsvorsteher -, Kirchspielsschreiber-Schmidt-Straße 1, 25779 
Hennstedt einzulegen. Der Widerspruch hat keine aufschie-
bende Wirkung, d. h. er entbindet nicht von der Verpflichtung 
zur termingerechten Zahlung.

Amt KLG Eider
- Der Amtsvorsteher -
FD Steuern und Abgaben

Im Auftrag

Florian Gude und Mareike Hansen

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Bergewöhrden

Widmung einer Straße  
in der Gemeinde Bergewöhrden

Widmungsverfügung
Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Lan-
des Schleswig-Holstein (StrWG) in der Neufassung vom 
25.11.2003 (GVOBl. Schl.-H. S.631), berichtigt am 29.04.2004 
(GBOBl. Schl.-H. S.140), in der zur Zeit geltenden Fassung 
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werden nach Beschlussfassung der Gemeindeversammlung 
Bergewöhrden vom 08.12.2015 die nachstehenden Verkehrs-
flächen

„Siemsche Weide“ und „Eidertwiete“
(Flurstücke 92, 94, 96, 97, 100 und 4/3 der Flur 1

Gemarkung Bergewöhrden)
dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Die zu widmenden Ver-
kehrsflächen sind im anliegenden Lageplan rot straffiert.
Die Verkehrsflächen werden gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 3 a des 
Straßen- und Wegegesetzes Schleswig-Holstein in die Straßen-
gruppe der Gemeindestraßen -Ortsstraßen- eingestuft. Träger 
der Straßenbaulast ist die Gemeinde Bergewöhrden.
Die Widmung dieser Straßen wird hiermit nach § 6 Abs. 2 des 
Straßen- und Wegegesetzes Schleswig-Holstein öffentlich be-
kanntgegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Amtes KLG 
Eider, Der Amtsvorsteher, Kirchspielsschreiber-Schmidt-Str. 1, 
25779 Hennstedt Widerspruch eingelegt werden.

Hennstedt, den 21.01.2016

Amt KLG Eider
Der Amtsvorsteher
Im Auftrag
gez. Ronja Steffen

Gemeinde Delve
- Die Bürgermeisterin -

Einladung zu einer öffentlichen  
Einwohnerversammlung

der Gemeinde Delve gem. § 16b der Gemeindeordnung am 18. 
Februar 2016, um 19:30 Uhr in Struve‘s Gasthof, Mittelstraße 2, 
Delve

Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Rückblick 2015

3.  Bericht der Ausschussvorsitzenden
4.  Bericht zum Feuerwehrwesen
5.  Geplante Vorhaben 2016/2017
6.  Seniorenausflug 2016
7.  Sonstiges

Beste Grüße

Petra Elmenthaler 
Bürgermeisterin

Gemeinde Dörpling
Der Bürgermeister

Einladung

Zu der am Donnerstag, 11. Februar 2016, um 19:30 Uhr, in der 
Gaststätte Braun, Hauptstr. 8, 25794 Dörpling, stattfindenden 
öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Dörpling lade ich 
hiermit ein.

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde
2. Genehmigung der Niederschrift Nr. 9 vom 24.09.2015
3. Mitteilungen
4. Beratung und Beschlussfassung über Zuschüsse an Ver-

eine und Verbände 2016
5. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 

für das Haushaltsjahr 2016 mit mittelfristiger Finanzplanung 
für die Finanzplanjahre 2015 bis 2019

6. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe und Fi-
nanzierung des Breitbandausbaus im Verbandsgebiet des 
Breitband-Zweckverbandes Dithmarschen

7. Beratung und Beschlussfassung zur Ermächtigung des 
Wegeunterhaltungsverbandes Dithmarschen wegen der 
Verwaltung von Entschädigungszahlungen der Tenne

8. Eingaben und Anfragen
 Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach 

Maßgabe der Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung voraussichtlich nicht öffentlich behandelt:

9. Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages über die 
Zerlegung des Gewerbesteueraufkommens eines Betriebes

10. Grundstücksangelegenheiten

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Volker Lorenzen 
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 24106 Kiel, 13. Januar 2016

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel 
- Schützbereichbehörde - 
Feldstraße 234
Tel.: 0431/384-5450
E-Mail: BAIUDBwKompZBauMgmKiK4g
bundeswehr.org

I.  Schutzbereichanordnung:

Bundesministerium der Verteidigung  Bonn, 09. Dezember 2015
IUD 16 - Anordnung-Nr.: 1/426 SH
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Anordnung

Erklärung eines Gebietes  
zum Schutzbereich

Aufgrund der §§ 1, 2 und 9 des Gesetzes über die Beschrän-
kung von Grundeigentum für die militärische Verteidigung 
(Schutzbereichgesetz) vom 7. Dezember 1956 (BGBl. I, S. 
899), zuletzt geändert durch Artikel 11 dse Gestzes zur Steige-
rung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr vom 13. 
Mai 2015 (BGBl. I, S. 706) wird ein Gebiet in den Gemeinden 
Nordhastedt und Gaushorn, Kreis Dithmarschen, Land Schles-
wig-Holstein zum Schutzbereich für die Verteidigungsanlage 
Riese - Hude erklärt.
Das zum Schutzbereich erklärte Gebiet ist in dem Plan des 
Schutzbereiches für die Verteidigungsanlage Riese - Hude 
(Schutzbereichplan) vom 09. Dezember 2015 durch einen 
Vollkreis mit einem Radius von 100 m und einen Sektor mit ei-
ner Länge von 1.400 m gekennzeichnet, die (durch schwarze 
durchgezogene bzw. Strich-Punkt Linien abgegrenzt werden).
Folgende Grundstücke werden von dem Schutzbereich erfasst:

Gemeinde Gaushorn
Gemkg-Code:  3317
Gemarkung:  Gaushorn
Flur:  4
Flurstück:  28/2 39

Teilweise betroffene Flurstücke:
Gemeinde Gaushorn
Gemkg-Code:  3317
Gemarkung:  Gaushorn
Flur:  4
Flurstück:  55 /6 27 /2 30 /1 27 /1 28 /3 55 /7 41 /1 
 24 58 16 33 34 37 /1 42
Flur:  5
Flurstück:  30 33/2
Gemeinde Nordhastedt
Gemkg-Code:  3075
Gemarkung:  Osterwohld
Flur:  4
Flurstück:  14/1 15/1 45/2 46/1
Flur:  5
Flurstück:  35/1 36/0 38/1 43/0
Gemeinde Schrum
Gemkg-Code:  3084
Gemarkung:  Schrum
Flur  1
Flurstück:  61/2 95/1

Aus vermessungstechnischen Gründen ist nicht auszuschlie-
ßen, dass vorstehend nicht alle Grundstücke erfasst sind. Der 
Plan des Schutzbereiches ist die verbindliche Grundlage dieser 
Schutzbereichanordnung (§ 2 Abs. 1 SchBG).
Der Schutzbereichplan vom 09. Dezember 2015, BMVg - IUD 
16 - Anordnung-Nr.: 1/426SH/1, ist Bestandteil dieser Anord-
nung.
Die maßgebliche Ausfertigung des Planes ist bei dem
-  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstlei-

stungen der Bundeswehr - Kompetenzzentrum Baumanage-
ment Kiel - Schutzbereichbehörde - in 24106 Kiel, Feldstra-
ße 234, und eine weitere Ausfertigung jeweils bei dem,

-  Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Husum, Industriestra-
ße 15, 25813 Husum der,

-  Kirchspielslandgemeinde Heider Umland, Kirchspielsweg 6, 
25746 Heide und der

-  Kirchspielslandgemeinde Eider, Kirchspielsschreiber-Sch-
midt-Str. 1, 25779 Hennstedt zur Einsichtnahme niederge-
legt.

Der Plan ist den Beteiligten nur bekannt zu geben, soweit sie 
von dieser Anordnung betroffen sind (§ 2 Abs. 1 SchBG).
Änderungen der Grundstücksbezeichnungen (Flur-, Flurstück-
nummern) sowie der Grundstücksgrenzen sind auf die Wirk-
samkeit der Schutzbereichanordnung ohne Einfluss.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Schleswig-
Holstein, Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Streitge-
genstand bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben werden.
Die Klage ist gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten 
durch das Bundesministerium der Verteidigung, 53003 Bonn, 
dieses vertreten durch das Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Kompetenz-
zentrum Baumanagement Kiel, Feldstraße 234, 24106 Kiel, zu 
richten.
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt 
werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten kön-
nen.

Im Auftrag

gez. Simon

II.  Mit Anordnung des Schutzbereiches treten von Gesetzes 
wegen folgende Beschränkungen ein:

Die Genehmigung des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Kompetenzzen-
trum Baumanagement Kiel - Schutzbereichbehörde ist einzuho-
len, wenn im Schutzbereich bauliche und andere Anlagen oder 
Vorrichtungen über oder unter der Erdoberfläche errichtet, ge-
ändert oder beseitigt, Inseln, Küsten oder Gewässer verändert, 
in anderer Weise die Bodengestaltung und Bodennutzung au-
ßer der landwirtschaftlichen Nutzung verändert werden sollen (§ 
3 Abs. 1 SchBG)

III. Maßnahmen des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Kompetenz-
zentrum Baumanagement Kiel - Schulzbereichbehörde 
(Vollzugsmaßnahmen):

Es werden hiermit folgende Maßnahmen nach § 5 Abs. 1 Sch-
BG getroffen:
Für den Nahbereich gelten folgende Beschränkungen gefordert:
In einem Radius von 100 m um den Antennenfußpunkt bedarf 
die Errichtung, Änderung oder Beseitigung baulicher oder an-
derer Anlagen/Vorrichtungen über oder unter der Erdoberfläche 
der Genehmigung durch die Schutzbereichbehörde (§ 3 Abs. 1 
SchBG).
Auf einer Länge von 1400 m vom Antennenfußpunkt in Ab-
strahlrichtung zur Gegenstelle (s. Ziffer 5) ist ein Sektor zu bil-
den, dessen Öffnungswinkel 100 beträgt.
Innerhalb dieses Schutzbereiches (1400 m Sektor):
-  bedarf die Einrichtung/Errichtung, Änderung oder Beseiti-

gung baulicher oder anderer Anlagen/Vorrichtungen der Ge-
nehmigung durch die Schutzbereichbehörde (§ 3 Abs 1 Sch-
BG); die Belange der Bundeswehr und der Gaststreitkräfte 
gem. § 1 Abs. 6 Ziff. 10 BauGB sowie § 2 Abs. 2 Ziff. 7 ROG 
sind zu berücksichtigen;

-  ist die Errichtung von Bauwerken und Anlagen aller Art, de-
ren Höhe eine Ebene überragt, die 10 m unter der Anten-
nenunterkante (Höhenbegrenzung 28,00 m ü NHN, siehe 
Anlage 2, Abb. 1) verläuft, nicht zulässig;

-  ist die Errichtung von Hoch- und Höchstspannungsleitungen 
sowie der Betrieb von Windkraftanlagen nicht zulässig.

-  ist der Betrieb elektrischer Bahnen gern. SchBG § 3 Abs. (1) 
genehmigungspflichtig.

Trassenschutz außerhalb des Schutzbereiches (100 m Voll-
kreis. 1400 m Sektor)
Im Anschluss an den 1400 m Sektor ist im Abstand von 1400 m 
vom Antennenfußpunkt ein Korridor von +/- 100 m beiderseits 
der Hauptstrahlrichtung (PTL = Primary Target Line) bis zur Ge-
genstelle zu bilden.
Dies gilt nicht als Schutzbereich gemäß SchBG, vielmehr be-
steht hier Trassenschutz gem. § 2 Abs. 2 Nr. 7 ROG und § 1 
Abs, 6 Nr. 10 BauGB.
In diesem Bereich ist vor Errichtung von Bauwerken und Anla-
gen eine Beteiligung erforderlich, da die Bundeswehr die Belan-
ge der Verteidigung hier als Betroffenenvertreter und nicht als 
Schutzbereichsbehörde wahrnimmt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Maßnahmen der Schutzbereichbehörde kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei dem Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Kompetenzzen-
trum Baumanagement Kiel - Schutzbereichbehörde, Feldstraße 
234, 24106 Kiel Widerspruch erhoben werden.
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IV.  Weitere Hinweise
1.  Die Beteiligen haben die Möglichkeit einzusehen:
 -  die Begründung für die Anordnung des Schutzbereiches
 -  den Plan des Schutzbereiches
 -  den Wortlaut des Schutzbereichgesetzes
 § 3  Genehmigungspflicht für Anlagen und Verände-

rungen
 § 6  Duldungspflichten
 § 8  Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes
 § 9  Schutzbereichbehörde, Zuständigkeitsregelung
 § 27 Ordnungswidrigkeiten

bei
-  Kirchspielslandgemeinde Heider Umland, Kirchspielsweg 6, 

25746 Heide
-  Kirchspielslandgemeinde Eider, Kirchspielsschreiber-Sch-

midt-Str. 1, 25779 Hennstedt
-  dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Husum, Industrie-

straße 15, 25813 Husum und
-  dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr - Kompetenzzentrum Bauma-
nagement Kiel - Schutzbereichbehörde, Feldstraße 234, 
24106 Kiel

2.  Befreiungen:
Darüber kann jeder Betroffene bei den unter 1. genannten Stel-
len Auskunft erhalten, inwieweit er davon befreit ist, Genehmi-
gungen einzuholen.

Öffentliche Bekanntmachung 24106 Kiel, 13. Januar 2016 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel 
- Schutzbereichbehörde -
Feldstraße 234 
Tel.: 0431 384-5450 
E-Mail: BAIUDBwKompZBauMgmKiK4@ bundeswehr.org 
 
I.  Schutzbereichanordnung: 
 
Bundesministerium der Verteidigung  Bonn, 09. Dezember2015 
lUD I 6- Anordnung-Nr.: 1/427 SH 

Anordnung 

Erklärung eines Gebietes  
zum Schutzbereich 

Aufgrund der §§ 1, 2 und 9 des Gesetzes über die Beschrän-
kung. von Grundeigentum für die militärische Verteidigung 
(Schutzbereichgesetz) vom 7. Dezember 1956 (BGBI. I, S. 
899), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes zur Stei-
gerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr vom 
13. Mai 2015 (BGBI. I, S. 706) wird ein Gebiet in den Gemein-
den Nordhastedt und Gaushorn, Kreis Dithmarschen, Land 
Schleswig-Holstein zum Schutzbereich für die Verteidigungsan-
lage Riese - Schwesing erklärt. 
Das zum Schutzbereich erklärte Gebiet ist in dem Plan des 
Schutzbereiches für die Verteidigungsanlage Riese - Schwe-
sing (Schutzbereichplan) vom 09. Dezember 2015 durch einen 
Vollkreis mit einem Radius von 100 m und einen Sektor mit ei-
ner Länge von 1.400 m gekennzeichnet, die (durch schwarze 
durchgezogene bzw. Strich-Punkt Linien abgegrenzt werden). 
Folgende Grundstücke werden von dem Schutzbereich erfasst: 

Gemeinde Gaushorn 
Gemkg-Code:  3317 
Gemarkung:  Gaushorn 
Flur:  5 
Flurstück:  64/18 
Teilweise betroffene Flurstücke: 
Gemeinde Gaushorn 
Gemkg-Code:  3317 

Gemarkung:  Gaushorn 
Flur:  4 
Flurstück:  30 /1 28 /2 45 28 /3 33 42 55 /7 
Flur:  5 
Flurstück:  29/1 60 16 17 19 25 65 /18 26 /0 28 /0 
 30 /0 33/2 
Gemeinde Nordhastedt 
Gemkg-Code:  3075 
Gemarkung:  Osterwohld 
Flur:  4 
Flurstück:  14/1 15/1 45/2 46/1 55/7 
Flur:  5 
Flurstück:  35/1 36/0 38/1 43/0 
 
Aus vermessungstechnischen Gründen ist nicht auszuschlie-
ßen, dass vorstehend nicht alle Grundstücke erfasst sind. Der 
Plan des Schutzbereiches ist die verbindliche Grundlage dieser 
Schutzbereichanordnung (§ 2 Abs. 1 SchBG). 
Der Schutzbereichplan vom 09. Dezember 2015, BMVg - lUD 
I 6- Anordnung-Nr.: 1/427 SH/1, ist Bestandteil dieser Anord-
nung. 
Die maßgebliche Ausfertigung des Planes ist bei dem 
-  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstlei-

stungen der Bundeswehr - Kompetenzzentrum Baumanage-
ment Kiel - Schutzbereichbehörde - in 24106 Kiel, Feldstra-
ße 234, und eine weitere Ausfertigung jeweils bei dem, 

-  Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Husum, Industriestra-
ße 15, 25813 Husum der, 

-  Kirchspielslandgemeinde Heider Umland, Kirchspielsweg 6, 
25746 Heide und der 

-  Kirchspielslandgemeinde Eider, Kirchspielsschreiber-Sch-
midt-Str. 1, 25779 Hennstedt zur Einsichtnahme niederge-
legt. 

 
Der Plan ist den Beteiligten nur bekannt zu geben, soweit sie 
von dieser Anordnung betroffen sind (§ 2 Abs. 1 SchBG). 
Änderungen der Grundstücksbezeichnungen (Flur-, Flurstück-
nummern) sowie der Grundstücksgrenzen sind auf die Wirk-
samkeit der Schutzbereichanordnung ohne Einfluss. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Schleswig-
Holstein, Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Streitge-
genstand bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben werden. 
Die Klage ist gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten 
durch das Bundesministerium der Verteidigung, 53003 Bonn, 
dieses vertreten durch das Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr- Kompetenz-
zentrum Baumanagement Kiel, Feldstraße 234, 24106 Kiel, zu 
richten. 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt 
werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten kön-
nen. 

Im Auftrag 

gez. Sirnon 

II.  Mit Anordnung des Schutzbereiches treten von Gesetzes 
wegen folgende Beschränkungen ein: 

Die Genehmigung des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr- Kompetenzzen-
trum Baumanagement Kiel - Schutzbereichbehörde ist einzu-
holen, wenn· im Schutzbereich bauliche und andere Anlagen 
oder Vorrichtungen über oder unter der Erdoberfläche errichtet, 
geändert oder beseitigt, Inseln, Küsten oder Gewässer verän-
dert, in anderer Weise die Bodengestaltung und Bodennutzung 
außer der landwirtschaftlichen Nutzung verändert werden sollen 
(§ 3 Abs. 1 SchBG) 
 
III.  Maßnahmen des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-

schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Kompetenz-
zentrum Baumanagement Kiel - Schutzbereichbehörde 
(Vollzugsmaßnahmen): 
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Es werden hiermit folgende Maßnahmen nach § 5 Abs. 1 Sch-
BG getroffen: 
Für den Nahbereich gelten folgende Beschränkungen gefordert: 
ln einem Radius von 100 m um den Antennenfußpunkt bedarf 
die Errichtung, Änderung oder Beseitigung baulicher oder an-
derer Anlagen/Vorrichtungen über oder unter der Erdoberfläche 
der Genehmigung durch die Schutzbereichbehörde (§3 Abs. 1 
SchBG). 
Auf einer Länge von 1400 m vom Antennenfußpunkt in Ab-
strahlrichtung zur Gegenstelle (s. Ziffer 5.) ist ein Sektor zu bil-
den, dessen Öffnungswinkel10° beträgt. 
Innerhalb dieses Schutzbereiches (1400 m Sektor): 
-  bedarf die Einrichtung/Errichtung, Änderung oder Besei-

tigung baulicher oder anderer Anlagen/Vorrichtungen der 
Genehmigung durch die Schutzbereichbehörde (§ 3 Abs. 1 
SchBG); die Belange der Bundeswehr und der Gaststreit-
kräfte gern.§ 1 Abs. 6 Ziff. 10 BauGB sowie § 2 Abs. 2 Ziff. 
7 ROG sind zu berücksichtigen; 

-  ist die Errichtung von Bauwerken und Anlagen aller Art, de-
ren Höhe eine Ebene überragt, die 10 m unter der Anten-
nenunterkante (Höhenbegrenzung 28,00 m ü NHN, siehe 
Anlage 2, Abb.1) verläuft, nicht zulässig; 

-  ist die Errichtung von Hoch- und Höchstspannungsleitungen 
sowie der Betrieb von Windkraftanlagen nicht zulässig. 

-  ist der Betrieb elektrischer Bahnen gern. SchBG § 3 Abs.(1) 
genehmigungspflichtig. 

Trassenschutz außerhalb des Schutzbereiches (100 m Voll-
kreis. 1400 m Sektor) 
Im Anschluss an den 1400 m Sektor ist im Abstand von 1400 m 
vom Antennenfußpunkt ein Korridor von +/- 100 m beiderseits 
der Hauptstrahlrichtung (PTL = Primary Target Line) bis zur Ge-
genstelle zu bilden. 
Dies gilt nicht als Schutzbereich gemäß SchBG, vielmehr be-
steht hier Trassenschutz gern. § 2 Abs. 2 Nr. 7 ROG und § 1 
Abs, 6 Nr. 10 BauGB. 
ln diesem Bereich ist vor Errichtung von Bauwerken und Anla-
gen eine Beteiligung erforderlich, da die Bundeswehr die Belan-
ge der Verteidigung hier als Betroffenenvertreter und nicht als 
Schutzbereichsbehörde wahrnimmt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Maßnahmen der Schutzbereichbehörde kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei dem Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Kompetenzzen-
trum Baumanagement Kiel - Schutzbereichbehörde, Feldstraße 
234, 24106 Kiel Widerspruch erhoben werden. 

IV.  Weitere Hinweise 
1.  Die Beteiligen haben die Möglichkeit einzusehen: 
 -  die Begründung für die Anordnung des Schutzbereiches 
 -  den Plan des Schutzbereiches 
 -  den Wortlaut des Schutzbereichgesetzes 
 § 3  Genehmigungspflicht für Anlagen und Verände-

rungen 
 § 6  Duldungspflichten 
 § 8  Wiederherstellung des·ursprünglichen Zustandes 
 § 9  Schutzbereichbehörde, Zuständigkeitsregelung 
 § 27 Ordnungswidrigkeiten bei 
-  Kirchspielslandgemeinde Heider Umland, Kirchspielsweg 6, 

25746 Heide 
-  Kirchspielslandgemeinde Eider, Kirchspielsschreiber-Sch-

midt-Str. 1, 25779 Hennstedt 
-  dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Husum, Industrie-

straße 15, 25813 Husum und 
-  dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr - Kompetenzzentrum Bauma-
nagement Kiel - Schutzbereichbehörde, Feldstraße 234, 
24106 Kiel 

 
2.  Befreiungen: 
Darüber kann jeder Betroffene bei den unter 1. genannten Stel-
len Auskunft erhalten, inwieweit er davon befreit ist, Genehmi-
gungen einzuholen. 
 

Öffentliche Bekanntmachung 24106 Kiel, 13. Januar 2016

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel 
- Schutzbereichbehörde - 
Feldstraße 234
Tel.: 0431 384-5450
E-Mail: BAIUDBwKompZBauMgmKiK4@bundeswehr.org

I.  Schutzbereichanordnung:

Bundesministerium der Verteidigung  Bonn, 09. Dezember 2015
IUD 16 - Anordnung-Nr.: 1/428 SH

Anordnung

Erklärung eines Gebietes zum Schutzbe-
reich

Aufgrund der §§ 1, 2 und 9 des Gesetzes über die Beschrän-
kung von Grundeigentum für die militärische Verteidigung 
(Schutzbereichgesetz) vom 7. Dezember 1956 (BGBl. I, S. 
899), zuletzt geändert durch Artikel 11des Gesetzes zur Steige-
rung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr vom 13. 
Mai 2015 (BGBI. I, S.706) wird ein Gebiet in den Gemeinden 
Nordhastedt und Gaushorn, Kreis Dithmarschen, Land Schles-
wig-Holstein zum Schutzbereich für die Verteidigungsanlage 
Riese - Husum erklärt.
Das zum Schutzbereich erklärte Gebiet ist in dem Plan des 
Schutzbereiches für die Verteidigungsanlage Riese - Husum 
(Schutzbereichplan) vom 09. Dezember 2015 durch einen 
Vollkreis mit einem Radius von 100 m und einen Sektor mit ei-
ner Länge von 1.400 m gekennzeichnet, die (durch schwarze 
durchgezogene bzw. Strich-Punkt Linien abgegrenzt werden).
Folgende Grundstücke werden von dem Schutzbereich erfasst:

Gemeinde Gaushorn
Gemkg-Code:  3317
Gemarkung:  Gaushorn
Flur:  5
Flurstück:  14 19 27/0

Teilweise betroffene Flurstücke:
Gemeinde Gaushorn
Gemkg-Code:  3317
Gemarkung: Gaushorn
Flur:  4
Flurstück:  45 46
Flur:  5
Flurstück:  29 /1 59 60 1 15 16 17 20 21 24 /1 25
 13 64 /18 65 /18 26 /0 28/0 30/0 22/0 
 33/2
Gemeinde Nordhastedt
Gemkg-Code:  3075
Gemarkung:  Osterwohld
Flur:  4
Flurstück:  11/1 14/1 15/1 45/2 46/1
Flur:  5
Flurstück:  35/1 36/0 38/1 43/0

Aus vermessungstechnischen Gründen ist nicht auszuschlie-
ßen, dass vorstehend nicht alle Grundstücke erfasst sind. Der 
Plan des Schutzbereiches ist die verbindliche Grundlage dieser 
Schutzbereichanordnung (§ 2 Abs. 1 SchBG).
Der Schutzbereichplan vom 09. Dezember 2015, BMVg - IUD 
16 - Anordnung-Nr.: 1/428SH/1, ist Bestandteil dieser Anord-
nung.
Die maßgebliche Ausfertigung des Planes ist bei dem
-  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstlei-

stungen der Bundeswehr - Kompetenzzentrum Baumanage-
ment Kiel - Schutzbereichbehörde - in 24106 Kiel, Feldstra-
ße 234, und eine weitere Ausfertigung jeweils bei dem,

-  Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Husum, Industriestra-
ße 15, 25813 Husum der, Kirchspielslandgemeinde Heider 
Umland, Kirchspielsweg 6, 25746 Heide und der

-  Kirchspielslandgemeinde Eider, Kirchspielsschreiber-Sch-
midt-Str. 1, 25779 Hennstedt zur Einsichtnahme niederge-
legt.



Nr. 03/2016 – 7 – Amt Eider

Der Plan ist den Beteiligten nur bekannt zu geben, soweit sie 
von dieser Anordnung betroffen sind (§ 2 Abs. 1 SchBG).
Änderungen der Grundstücksbezeichnungen (Flur-, Flurstück-
nummern) sowie der Grundstücksgrenzen sind auf die Wirk-
samkeit der Schutzbereichanordnung ohne Einfluss.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Schleswig-
Holstein, Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Streitge-
genstand bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben werden.
Die Klage ist gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten 
durch das Bundesministerium der Verteidigung, 53003 Bonn, 
dieses vertreten durch das Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Kompetenz-
zentrum Baumanagement Kiel, Feldstraße 234, 24106 Kiel, zu 
richten.
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt 
werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten kön-
nen.

Im Auftrag

Simon

II.  Mit Anordnung des Schutzbereiches treten von Gesetzes 
wegen folgende Beschränkungen ein:

Die Genehmigung des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Kompetenzzen-
trum Baumanagement Kiel - Schutzbereichbehörde ist einzu-
holen, wenn im Schutzbereich bauliche und andere Anlagen 
oder Vorrichtungen über oder unter der Erdoberfläche errichtet, 
geändert oder beseitigt, - Inseln, Küsten oder Gewässer verän-
dert, in anderer Weise die Bodengestaltung und Bodennutzung 
außer der landwirtschaftlichen Nutzung verändert werden sollen 
(§ 3 Abs. 1 SchBG)

III.  Maßnahmen des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Kompetenz-
zentrum Baumanagement Kiel - Schutzbereichbehörde 
(Vollzugsmaßnahmen):

Es werden hiermit folgende Maßnahmen nach § 5 Abs. 1 Sch-
BG getroffen:
Für den Nahbereich gelten folgende Beschränkungen gefordert:
In einem Radius von 100 m um den Antennenfußpunkt bedarf 
die Errichtung, Änderung oder Beseitigung baulicher oder an-
derer Anlagen/Vorrichtungen über oder unter der Erdoberfläche 
der Genehmigung durch die Schutzbereichbehörde (§ 3 Abs. 1 
SchBG).
Auf einer Länge von 1400 m vom Antennenfußpunkt in Ab-
strahlrichtung zur Gegenstelle (s. Ziffer 5.) ist ein Sektor zu bil-
den, dessen Öffnungswinkel 10° beträgt.
Innerhalb dieses Schutzbereiches (1400 m Sektor):

-
tigung baulicher oder anderer Anlagen/Vorrichtungen der 
Genehmigung durch die Schutzbereichbehörde (§ 3 Abs. 1 
SchBG); die Belange der Bundeswehr und der Gaststreit-
kräfte gern. § 1 Abs. 6 Ziff. 10 BauGB sowie § 2 Abs. 2 Ziff. 
7 ROG sind zu berücksichtigen;

-
ren Höhe eine Ebene überragt, die 10 m unter der Anten-
nenunterkante (Höhenbegrenzung 28,00 m ü NHN, siehe 
Anlage 2, Abb. 1) verläuft, nicht zulässig;

sowie der Betrieb von Windkraftanlagen nicht zulässig.

genehmigungspflichtig.

Trassenschutz außerhalb des Schutzbereiches (100 m Voll-
kreis. 1400 m Sektor)
Im Anschluss an den 1400 m Sektor ist im Abstand von 1400 
m vom Antennenfußpunkt ein Korridor von +/-100 m beiderseits 
der Hauptstrahlrichtung (PTL = Primary Target Line) bis zur Ge-
genstelle zu bilden.

Dies gilt nicht als Schutzbereich gemäß SchBG, vielmehr be-
steht hier Trassenschutz gem. § 2 Abs. 2 Nr. 7 ROG und § 1 
Abs, 6 Nr. 10 BauGB.
In diesem Bereich ist vor Errichtung von Bauwerken und Anla-
gen eine Beteiligung erforderlich, da die Bundeswehr die Belan-
ge der Verteidigung hier als Betroffenenvertreter und nicht als 
Schutzbereichsbehörde wahrnimmt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Maßnahmen der Schutzbereichbehörde kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei dem Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Kompetenzzen-
trum Baumanagement Kiel - Schutzbereichbehörde, Feldstraße 
234, 24106 Kiel Widerspruch erhoben werden.

IV.  Weitere Hinweise
1.  Die Beteiligen haben die Möglichkeit einzusehen:
 -  die Begründung für die Anordnung des Schutzbereiches
 -  den Plan des Schutzbereiches
 -  den Wortlaut des Schutzbereichgesetzes
  § 3  Genehmigungspflicht für Anlagen und Verände-

rungen
  § 6  Duldungspflichten
  § 8  Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes
  § 9  Schutzbereichbehörde, Zuständigkeitsregelung
  § 27 Ordnungswidrigkeiten
 bei
 -  Kirchspielslandgemeinde Heider Umland, Kirchspiels-

weg 6, 25746 Heide
 -  Kirchspielslandgemeinde Eider, Kirchspielsschreiber-

Schmidt-Str. 1, 25779 Hennstedt
 -  dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Husum, In-

dustriestraße 15, 25813 Husum und
 -  dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr - Kompetenzzentrum 
Baumanagement Kiel - Schutzbereichbehörde, Feldstra-
ße 234, 24106 Kiel

2.  Befreiungen:
 Darüber kann jeder Betroffene bei den unter 1. genannten 

Stellen Auskunft erhalten, inwieweit er davon befreit ist, Ge-
nehmigungen einzuholen.

Erstellung eines Baulückenkatasters  
für die Gemeinde Hennstedt

Die Gemeinde Hennstedt plant in Zusammenarbeit mit dem 
Planungsbüro Dirks aus Heide die Erstellung eines Baulücken-
katasters. Im Zuge dieser Maßnahme erhalten alle Eigentümer 
die Gelegenheit, kostenlos und unverbindlich ihre infrage kom-
menden Flächen im Bereich der Gemeinde Hennstedt für eine 
mögliche Aufnahme in das Kataster anzumelden.
Die Nutzung von Baulücken ist ökonomisch, ökologisch und 
fiskalisch sinnvoll und deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil 
nachhaltiger Ortsentwicklung. Die Gemeinde Hennstedt möchte 
daher gemäß § 200 Abs. 3 BauGB ein Baulückenkataster für 
den nach § 34 BauGB definierten Innenbereich aufstellen. Das 
Baulückenkataster soll als Service für alle Interessierten, z. B. 
potentiellen Bauinteressenten, Architekten etc. dienen und die 
Suche nach geeigneten bebaubaren Grundstücken erleichtern.
Hiermit möchte die Gemeinde allen Grundstückseigentümern 
die Möglichkeit eröffnen, sich am Verfahren zur Erarbeitung 
eines Baulückenkatasters beteiligen. Interessierte Grundstück-
seigentümer können die Gemeinde unverbindlich über in Fra-
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ge kommende Grundstücke/Flächen in Kenntnis setzen. Diese 
Grundstücke/Flächen werden im weiteren Verfahren nach bau-
rechtlichen Aspekten geprüft. Für die Einzelfallprüfung wird eine 
Adresse, der Name des Eigentümers sowie eine Telefonnum-
mer für mögliche Rückfragen benötigt. Sofern vorhanden wäre 
auch ein Flurkartenauszug mit einer Markierung des entspre-
chenden Bereiches hilfreich. Interessierte Grundstückseigentü-
mer wenden sich bitte im Hause der Amtsverwaltung Eider in 
der Außenstelle in Tellingstedt an Herrn Maaßen, zu erreichen 
unter der Telefon-Nr. 04836 990-19 oder per E-Mail an hans.
maassen@amt-eider.de.

Anne Riecke
Die Bürgermeisterin

Gemeinde Hennstedt
Die Bürgermeisterin

Einladung

zu einer öffentlichen Sitzung des Bauausschusses der Gemein-
de Hennstedt am Dienstag, 9. Februar 2016, um 19:30 Uhr im 
Sitzungssaal des Amtshauses in Hennstedt, Kirchspielsschrei-
ber-Schmidt-Str. 1

Tagesordnung:
1.  Einwohnerfragestunde
2.  Genehmigung der Niederschrift Nr. 12 vom 17. November 

2015
3.  Mitteilungen des Vorsitzenden
4.  Beratung und Beschlussfassung zur Instandsetzung der Bö-

schung im Suerdutweg
5.  Beratung und Beschlussfassung zur Instandhaltung am Ju-

gendzentrum
6.  Beratung und Beschlussfassung zur Instandhaltung am 

Schwimmbad
7.  Beratung und Beschlussfassung über die Straßenbeleuch-

tung
8.  Beratung und Beschlussfassung über die Einrichtung eines 

Wohnmobil-Platzes am Schwimmbad
9.  Beratung und Beschlussfassung zum weiteren Vorgehen 

„BHKW“
10. Sachstandsbericht zum Wege- und Straßenbau im Gemein-

degebiet
11. Sachstandsbericht zum Bauhof
12. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Otto Beeck
Ausschussvorsitzender

Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen
Die Bürgermeisterin

Einladung

Zu der am Samstag, 5. März 2016, um 14:00 Uhr im Bauhof, 
Rehm-Flehde-Bargen, stattfindenden öffentlichen Sitzung der 
Gemeindevertretung Rehm-Flehde-Bargen lade ich hiermit ein.

Tagesordnung:
1.  Einwohnerfragestunde
2.  Genehmigung der Niederschrift Nr. 2 vom 13.06.2015
3.  Straßen- und Wegeangelegenheiten
4.  Kita-Begehung und Abnahme der energetischen Sanierung
5.  Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Günter Hallmann
Ausschussvorsitzender

Gemeinde Süderheistedt
Die Bürgermeisterin

Einladung

zu einer öffentlichen Sitzung des Kindertagesstättenausschus-
ses Süderheistedt, Norderheistedt, Barkenholm am Donners-
tag, 11. Februar 2016, um 20:00 Uhr
Sitzungsort:  Kindergarten Villa Winzig, Mühlenstr. 6, 25779 

Süderheistedt

Tagesordnung:
1.  Einwohnerfragestunde
2.  Genehmigung der Niederschrift vom 12.02.2015
3.  Mitteilungen
4.  Eingaben und Anfragen
 Der nachfolgende Tagesordnungspunkt wird nach Maßgabe 

der Beschlussfassung durch den Kindertagesstättenaus-
schuss voraussichtlich nicht öffentlich behandelt:

5.  Belegung und Gruppenplanung 2016/2017
6.  Personalangelegenheiten

Mit freundlichen Grüßen

gez. Birgit Meier
Ausschussvorsitzende

Gemeinde Tellingstedt
Der Bürgermeister

Einladung

Zu der am Mittwoch, 10. Februar 2016, um 19:30 Uhr, in der 
Gaststätte „Dithmarscher Har, Töpferstraße 12 in Tellingstedt, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Sozial- Kultur- und 
Fremdenverkehrsausschusses der Gemeinde Tellingstedt lade 
ich hiermit ein.

Tagesordnung:
1.  Einwohnerfragestunde
2.  Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Sozial, 

Kultur- und Fremdenverkehrsausschusses vom 10.12.2015
3.  Mitteilungen des Bürgermeisters und des Ausschussvorsit-

zenden
4.  Sachstand zum Thema „Runder Tisch mit Arbeitgebern aus 

der Gemeinde“
5.  Einführung der Inklusion in der Kindertagesstätte „Lütt Matten“
6.  Aufstellen eines „Histour-Schildes“ in Oesterborstel
7.  Ausstellung von Bildern des Malers Bernd Funke
8.  Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Andreas Amberg
Vorsitzender

Gemeinde Tellingstedt
Der Bürgermeister

Einladung

Zu der am Dienstag, 9. Februar 2016, um 19:30 Uhr, in der 
Gaststätte ‚Zur Traube‘, Hauptstr. 15, 25782 Tellingstedt, statt-
findenden öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses der Ge-
meinde Tellingstedt lade ich hiermit ein.

Tagesordnung:
1.  Einwohnerfragestunde
2.  Genehmigung der Niederschrift Nr. 12 über die Sitzung des 

Finanzausschusses am 21.01.2016
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3.  Mitteilungen
4.  Beratung über den Haushalt 2016 mit Beschlussempfehlung 

für die Gemeindevertretung
5.  Beratung und Beschlussempfehlung zur Ermächtigung des 

Wegeunterhaltungsverbandes Dithmarschen wegen der 
Verwaltung von Entschädigungszahlungen der TenneT

6.  Eingaben und Anfragen
 Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach 

Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss vo-
raussichtlich nicht öffentlich behandelt:

7.  Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages über die 
Zerlegung des Gewerbesteueraufkommens eines Betriebes

8.  Informationen zu Steuerangelegenheiten

Mit freundlichen Grüßen

gez. Norbert Arens
Ausschussvorsitzender

 
 
 

Unterstützung eines Naturschutzprojekts 
des Kreises

Lebensbedingungen für den Weißstorch verbessern 

Im Kreis Dithmarschen brüteten im vergangenen Jahr 27 Weiß-
storchpaare. Das sind 9,2% des Landesbestandes von 294 
Paaren. Einstmals war Dithmarschen sehr dicht vom Weiß-
storch besiedelt, so beispielsweise 1939, als noch 276 Paare 
im Kreis brüteten. Anfang der 1970er-Jahre waren es noch 64 
Paare, danach ging es weiter bergab. Seit mehr als zehn Jah-
ren hat sich der Brutbestand auf niedrigem Niveau stabilisiert. 
Der Reproduktionserfolg des Weißstorchs liegt bei 1,5 Jungen 
pro Paar und damit niedriger als im Landesdurchschnitt (1,6) 
und reicht nicht dazu aus die natürlichen Verluste auszuglei-
chen.
Der Kreis Dithmarschen möchte einen Vorschlag des Gebiets-
betreuers Rolf Zietz aufgreifen und einen Teil der dem Kreis 
im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftanlagen zuflie-
ßenden Ersatzgelder, die zweckgebunden für Naturschutzmaß-
nahmen einzusetzen sind, für Maßnahmen zur Verbesserung 
der Lebensräume um die 27 Dithmarscher Neststandorte des 
Weißstorchs verwenden. 
Im Vordergrund stehen kleinere bis mittelgroße Maßnahmen, 
möglichst im Grünland um die Neststandorte herum. Maßnah-
men auf Moorböden oder stillgelegten Flächen kommen dage-
gen nur in Ausnahmefällen in Betracht. 
Die Maßnahmen sollen ausschließlich auf freiwilliger Basis und 
in enger Kooperation mit den Flächeneigentümern durchgeführt 
werden. Dabei ist insbesondere an folgende Maßnahmen ge-
dacht: 

Amphibien 

-
tungen (Grabentaschen) 

Die Trägerschaft und Koordination des Projekts liegt beim 
Bündnis Naturschutz in Dithmarschen e. V., 25770 Hemming-
stedt, Meldorfer Str. 17. 
In der ersten Projektphase von 2016 bis 2018 sollen 18 Nest-
standorte im Raum Norderdithmarschen bearbeitet werden, in 
den beiden Folgejahren ist eine Weiterführung bzw. Ausdeh-
nung auf den Raum Süderdithmarschen mit weiteren 9 Nest-
standorten vorgesehen. 

Abb.: Darstellung des Projektgebiets mit überlappenden 2,5 km 
Radien. 

Das Projekt wird nur erfolgreich sein können, wenn sich eine 
große Zahl von öffentlichen und privaten Flächeneigentümern 
bereit erklärt, das Projekt zu unterstützen und entsprechende 
Flächen zur Verfügung stellen. 
Sämtliche Kosten für die Durchführung der Maßnahmen  
(Baggerarbeiten, bei Bedarf Zäune sowie Hinweisschilder) wer-
den vom Bündnis Naturschutz aus Ersatzgeld getragen. Für 
den Eigentümer selbst entstehen keine Kosten. In Einzelfällen 
ist darüber hinaus der Kauf bzw. die Zahlung einer Entschädi-
gung für die Bereitstellung einer entsprechenden Fläche mög-
lich.
Wer das Projekt unterstützen möchte, wendet sich an das 
Bündnis für Naturschutz, Tel. 0481 680881 oder an Herrn Rolf 
Zietz, Tel. 04836 549. 

Uwe Maaßen
Kreis Dithmarschen

Diakonin für die Arbeit mit Kindern und  
Jugendlichen im „Karkspeel Eider“

Die Kirchengemeinden Delve, Hemme, Hennstedt, Lunden, 
Schlichting und St. Annen freuen sich:
Ab 1. Februar wird in unseren Gemeinden  Diakonin Heike Neu-
mann aus Heide  arbeiten und vieles für Kinder und Jugendli-
che auf die Beine stellen.
Wir laden ein zum Einführungsgottesdienst am Mittwoch, 3. Fe-
bruar um 18:00 Uhr in der St. Laurentius - Kirche in Lunden.
Im Anschluss ist bei einem Imbiss Gelegenheit, Heike Neu-
mann persönlich zu begrüßen und kennenzulernen.
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Abenteuerlager Schweden -  
eine unvergessliche Zeit

Zwei Wochen Abenteuerlager Schweden bedeutet nicht nur, 
Gott näher zu kommen. 
Abenteuerlager Schweden bedeutet nämlich noch viel mehr: Es 
bedeutet Spaß, ein Wir-Gefühl, Kennenlernen neuer Leute und 
das Überschreiten seiner eigenen Grenzen! 
Das Leben mit Gott ist ein Abenteuer und wir durften es in 
Schweden erleben.
Wir gingen zwei Tage wandern und schliefen dabei unter frei-
em Himmel, wir gewannen (fast: als zweiter Erstplatzierter) das 
Bergfestspiel gemeinsam, wir unternahmen drei Tage lang eine 
Kanu-Tour inklusive Marshmallows und vielen Runden Werwolf 
spielen am Lagerfeuer, wir peilten durch den Wald, schwam-
men in den Seen und kochten abends über offenem Feuer - als 
Belohnung bekamen wir einen wunderschönen Sonnenunter-
gang zu sehen. 
Vergessen darf man natürlich nicht das Highlights des dies-
jährigen Abenteuerlagers für einige, denn wir haben eine  
Elch-Kuh mit ihrem Kalb gesehen! Ein unglaublicher Moment 
für die Gruppe während ihres Drop-Outs, einer Wandertour 
durch Schwedens Wald mitten in der Nacht der Sternschnup-
pen.
Aber auch das Lagerleben steckt voller Action. Dort schläft man 
gemeinsam in großen Zelten auf der Zeltwiese, spielt Fußball, 
Volleyball oder Frisbee, baut einen Schwedenstuhl, nimmt an 
tollen Workshops teil oder schwimmt im hauseigenen See. Je-
den Abend gibt es eine kleine Andacht mit allen Jugendlichen 
auf dem großen Andachtsboden der alten Scheune. Zwei Ta-
ge lang feiern wir gemeinsam Bergfest mit einem Bergfestspiel 
über das ganze Lager verteilt, einem Sportturnier, einem Got-
tesdienst und einem spektakulären Grillbuffet.

Also die zwei Wochen Schweden lohnen sich wirklich! Man lernt 
viele neue Leute kennen, ist viel mehr draußen an der frischen 
Luft und man findet näher zu Gott. Auch die Touren waren me-
ga. Ich persönlich würde immer wieder mit ins Abenteuerlager 
fahren! (Bea Krüger)
Kurzum - wir sind total begeistert vom Abenteuerlager und ge-
nau deshalb wollen wir zusammen mit Euch auch im nächstem 
Jahr wieder gemeinsam mit insgesamt 120 Jugendlichen nach 
Schweden fahren und dort eine tolle Zeit mit Euch verbringen!

Wann?:  29. Juli - 11. August 2016 (+/- 1 
Tag)

Wo?:  Abenteuerlager Schweden, Hijär-
taskog, Lenhovda

Altersgruppe:  13 - 16 Jahre
Gruppengröße Tellingstedt:  11 Jugendliche + 3 erfahrene 

Teamer
Kosten:  ca. 385 € inkl. Busfahrt, Vollver-

pflegung, Zelt, Wanderrucksack, 
Kanu

Für weitere Fragen stehen wir euch selbstverständlich zur Ver-
tilgung:
Maike Clausen (Gemeindeleitung) 0152 53782330
Annafried Junge 0152 54191578
... oder ihr fragt einfach euren Pastor/eure Pastorin, geht  
ins Kirchenbüro oder schaut unter www.abenteuerlager-schwe-
den.de.
Anmeldeschluss: 08. Januar 2016

Gottesdienste der  
ev.-luth. St. Martins- 
Kirchengemeinde  
Tellingstedt

So., 31.01.16 19:00 Uhr Meditativer Abendgottesdienst
  Pastor Wedemeyer
So., 07.02.16 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
  Pastor Burzeya
So., 14.02.16 10:00 Uhr Valentinsmesse
  Pastorin Wilms
So., 21.02.16 10:00 Uhr Gottesdienst
  Pastorin Raabe

Nächste Termine der  
ev.-luth. Kirchengemeinde 
Delve

So., 07.02.
14:00 Uhr Gottesdienst in der 
 Marienkirche
 Pastor Cahnbley
Mi., 10.02.
09:30 Uhr Bibelfrühstücks-Treffen 
 im Martin-Luther-Haus
 - mit dem neuen Gesprächs -
 Thema: Welche WERTE haben wir (noch) in un-

serer Gesellschaft, welche brauchen wir?! 
Do., 11.02.
19:30 Uhr Informationsabend zur Konfirmation 2016
 im Martin-Luther-Haus
Do., 18.02.
14:30 Uhr Frauenkreis-Treffen
 im Martin-Luther-Haus

Pastor Cahnbley hat Urlaub vom 15.02. bis 21.02. einschließlich.
Bei allen Amtshandlungen vertritt ihn Pastor Lorenzen, Henn-
stedt (04836 1872); für Fragen und Mitteilungen vor Ort kann 
sich an Frau Helmi Rau in Hollingstedt gewendet werden 
(04836 1760).
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Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Hennstedt Gottesdienste und 
Veranstaltungen

Februar 2016
So.  07.02.2016 10:00 Uhr Gottesdienst, Pastor Cahnbley
So.  14.02.2016  18:30 Uhr Abendgottesdienst, Pastor Lo-

renzen
So.  21.02.2015 10:00 Uhr Secundus-Extra Gottesdienst
   Thema: Vater unser

Vorankündigung:
In der Zeit vom 08. - 12. Februar 2016 findet wieder die Kleider-
sammlung für Bethel statt. Wir bitten um Spende gut erhaltener 
Kleidung, Schuhe (bitte gebündelt), Handtaschen, Plüschtiere 
und Federbetten.
Die Abgabe ist möglich ab Montag, den 08.02.16 von montags 
bis freitags in der Zeit von 9 - 12 Uhr in der Garage am Ge-
meindehaus in der Mittelstraße 2. Kleidersäcke erhalten Sie im 
Kirchenbüro.

Volkshochschule  
Tellingstedt-Hennstedt e. V.

Geschäftsstelle: Albersdorfer Str. 14, 25782 Tellingstedt
Tel.: 04838 70010, Fax: 04838 704718
Internet: www.vhs-tellingstedt.de 
E-Mail: info@vhs-tellingstedt.de

Auszug aus dem Frühjahr-Programm 2016:
 GESELLSCHAFT UND LEBEN

1151 Vorbereitungslehrgang  Erw. 70,-/
 FISCHEREISCHEINPRÜFUNG Jugendl. 60,-
 Sonnabend, 27. Februar 2016/ 14:00 - 17:00 Uhr
 Schule Tellingstedt
 mit Gert Hoppe jeweils an 3 Wochenenden 
 sonnabends und sonntags 09:00 - 12:00 Uhr
 In Zusammenarbeit mit dem Kreissportfischerverband 

werden die Teilnehmer auf die Fischereischeinprüfung 
vorbereitet. Kursthemen sind allgemeine und spezielle 
Fischkunde, Hege- und Gewässerschutz, Gerätekun-
de, Tier-, Natur- und Umweltschutz sowie Gesetzes-
kunde. Prüfung nach Abschluss des Lehrgangs am 
19.03.16. ab 14:00 Uhr.

1025 Gesprächskreis „Wie Schnack 2,- EUR
 Platt“ 14:00 - 16:00 Uhr
 Montag, 29. Februar 2016
 mit Klaus-Willi Hinrichs, Lüdersbüttel/
 Töpferzimmer „Zur Traube“ in Tellingstedt
 Für Mitglieder der VHS ist der Eintritt frei.

KULTUR

26405  NÄHEN und Schneidern  35,- EUR
 mit der Maschine 09:00 - 16:00 Uhr
 Sonnabend, 27. Februar 2016 einschl. 
 Tagesseminar unter der Leitung  Mittagspause
 von Sieglinde Bock 1 Termin 
 Ort: Technikraum, Schule Hennstedt, max. 6 TN (Min-

destalter 16 J.)

2502 AQUARELLMALEN gestaffelte Gebühr
 Mittwoch, 10. Februar 2016 bis  19:00 - 21:15 Uhr
 13. April 2016 8 Termine
 Leitung: Bettina Ehlert, Kunstpädagogin/Jugendraum 

Schule Linden
 Kursgebühr ab 8 TN => 49,- EUR, ab 6 TN => 59,- 

EUR, ab 4 TN => 79,- EUR

2512 Aquarellmalerei am  gestaffelte Gebühr
 Dienstagabend 19:00 - 21:00 Uhr
 Dienstag, 03. November 2015 6 Termine
 mit Jürgen Fanta/Tellingstedt Seminarraum VHS (je 

nach Teilnehmerzahl)
 Ein Aquarellkurs für Fortgeschrittene und Wiederein-

steiger. Geeignet auch für Anfänger.
 Auffrischen der Grundkenntnisse, Farbenlehre, Motive, 

Zeichnen, Perspektive, Kontraste, realistische Darstel-
lung landschaftlicher- und heimatlicher Motive, Blumen 
und Stillleben. 

 Material: Aquarellfarben, Aquarellpinsel Größe ca. 3, 
6, 12 (oder größer)

  Aquarellblock ca. DIN A4 (oder größer) 
240/300 g, Bleistift, 4B, 

  kleines Naturschwämmchen
 Kursgebühr ab 8 TN => 39,- EUR, ab 6 TN => 49,- 

EUR, ab 4 TN => 64,- EUR

GESUNDHEIT UND FITNESS 

3721 Basenfasten - gemeinsam Fasten - 
 eine Woche für die Leichtigkeit 49,- EUR
 1. Tag  Donnerstag, 18. Februar  18:30 - 20:30 Uhr
 2. Tag  Dienstag, 23. Februar  19:30 - 20:30 Uhr
 3. Tag  Donnerstag, 25. Februar  18:30 - 19:30 Uhr
 Mit Heike Schmidtke, Naturheilpraxis Büsum/Seminar-

raum der VHS in Tellingstedt
 Wenn Sie schon immer einmal fasten wollten, so bietet 

sich durch das „Fasten in der Gruppe“ eine passende 
Gelegenheit! Sie können eine tolle Erfahrung zum 
Wohle Ihrer Gesundheit machen - ohne Leistungsver-
lust und ohne „Hungern“. An den 3 Abenden wird alles 
Wichtige zum Thema besprochen, damit die Fastenzeit 
zum positiven Erlebnis wird und wir profitieren vom ge-
genseitigen Erfahrungsaustausch. 

 Nach den Worten von Anselm Grün: „Fasten als Training 
in die innere Freiheit soll von Lust geprägt sein. Wer sich 
innerlich frei fühlt, der ist glücklich, der erlebt sich an-
ders. Und das ist es wert, sich in der Fastenzeit zu trai-
nieren, um zu spüren: Ich lebe selbst, anstatt gelebt zu 
werden. Ich gestalte mein Leben so, wie es mir gut tut.“ 

3273 Feldenkrais® - Entdecke Deine 18,- EUR 
 Beweglichkeit - 10:00 - 13:00 Uhr
 Samstag, 27. Februar 2016 1 Termin
 mit Angela Eckhoff/Seminarraum der VHS in Tellingstedt
 Die von Moshé Feldenkrais entwickelte sanfte Lern-

methode hilft, gewohnte Bewegungsmuster wahrzu-
nehmen und neue Bewegungsmöglichkeiten zu ent-
decken. Die anfangs sehr kleinen Bewegungen finden 
überwiegend im Liegen statt. Sie sind leicht zu erlernen 
für Menschen jeden Alters - mit und ohne Feldenkra-
is®- Erfahrung - geeignet und können Verspannungen 
im ganzen Körper lösen. Material: Neugier, warme und 
bequeme Kleidung, dicke Socken und eine Decke.

3802 Singen mit Leib und Seele 39,- EUR 
 Donnerstag, 04. Februar bis  19:45 - 21:00 Uhr
 14. April 2016 8 Termine
 mit Carola Schlageter, Musiksoziotherapeutin/ Semi-

narraum der VHS

Neue Kurse der Volkshochschule Lunden

Qigong intensiv
Immer am Samstag
Beginn: 13. Februar 2016
(Weitere Termine: 16.04., 18.06., 27.08., 08.10., 10.12.2016)
Jeweils 14:00 - 17:30 Uhr
Kosten: 30,- EUR pro Termin

Mit der VHS nach Breslau und Krakau, Riesengebirge
7-tägige Reise nach Polen vom 17. - 23. Mai 2016
Informationen bei der VHS Lunden, Hannchen Knäblein, 04882 
5053 oder 0172 1689524.
Anmeldungen bitte bis zum 15. Februar 2016

Für die Flüchtlingshilfe der VHS Lunden werden dringend 
Fahrräder gesucht. 
Bitte melden Sie sich unter der Telefonnr. 04882 5053 oder 
04882 1663.
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FRAUEN FRAUEN FRAUEN FRAUEN FRAUEN FRAUEN

Barkenholmer Frauenstammtisch
19:00 Uhr Gasthof „Jägerstuben“
11. Februar 2016
Hurra wir feiern unseren 16. Geburtstag
Aus diesem Anlass wollen wir wieder zusammen essen.
Wie immer lade ich alle Barkenholmerinnen herzlich ein und bit-
te aus organisatorischen Gründen um Anmeldung in den Jäger-
stuben und um Beachtung der Anfangszeit

Gäste sind immer willkommen
FRAUEN FRAUEN FRAUEN FRAUEN FRAUEN FRAUEN

Schützenverein Delve-Schwienhusen e. V.
1. Vorsitzender  Tel.-Nr. 04803 6017942
Sönke Marx  soenkemarx@web.de
Westerstraße 9, 25788 Delve

Jahreshauptversammlung
Im Namen des Vorstandes lade ich alle Mitglieder ein zu un-
serer Jahreshauptversammlung am Freitag, dem 04. März 2016 
um 20:00 Uhr im Vereinslokal Brüchmann Delve

Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Verlesen des Protokolls vom 06. März 2015
3.  Bericht der Schatzmeisterin
4.  Bericht der Kassenprüfer
s.  Entlastung des Vorstandes
6.  Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden mit Rückblick
7.  Abstimmung über die Kündigung im NDSB
8.  Wahlen 
 a)  1. Vorsitzender
 b)  Schriftführer(in)
 c)  Schützenmeister
 d)  Jugendleiter
 e)  Schatzmeister(in) für 1 Jahr
9.  Anträge
10. Vorhaben 2016
11. Schützenfest Glücksscheibe
12. Verschiedenes

Anträge sind gem. § 9 unserer Satzung mindestens eine Woche 
vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand einzureichen.
Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen.

Der Vorstand

Sozialverband Deutschland 
Ortsverband Delve

Einladung
Der SovD Ortsverband Delve lädt seine Mitglieder zu seiner 
Mitgliederversammlung am Sonntag den 20. März 2016 um 
14:30 Uhr in Struve`s Gasthof in Delve herzlich ein.

Tagesordnung:
01. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfä-

higkeit
02. Totenehrung
03. Verlesen des Protokolls 2015
04. Bericht der 1. Vorsitzenden
05. Bericht der Schatzmeisterin
06. Bericht der Kassenprüferinnen
07. Aussprache zu Top 3 - 6
08. Entlastung des Vorstandes
09. Grußworte
10. Ehrungen
11. Kaffeetafel
12. Aufführung der“ Delver Speeldel“
13. Verschiedenes

Um Anmeldung wird gebeten bis zum 15.3.2015 bei Erna Pahl, 
04803 266 oder Anja Dührsen, 04803 255
Der Kostenbeitrag für Nichtmitglieder beträgt 5,- Euro für Kaffee 
und Kuchen.

Der Vorstand

Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr 
Delve - Schwienhusen

Am Sonnabend, dem 13. Februar findet in Hansen‘ s Gasthof 
unser öffentliches Feuerwehrfest statt.

Programm:
Ab 19:00  spielt der Musikzug Delve zur Begrüßung
19:30  Eröffnung und Begrüßung durch den Wehrführer
 Grußworte der Gäste
 Ehrungen und Beförderungen
 Kaffeetafel
 Theaterstück der Delver Speeldeel
 Tanz

Hiermit möchten wir alle Freunde und Förderer unserer Feuer-
wehr recht herzlich einladen.
Der Eintritt ist frei.

Der Wehrvorstand

Bürgergenossenschaft  
auf der Grünen Woche

Die Akademie der Ländlichen Räume SH war der Meinung, 
dass die erfolgreiche Gründung der Bürgergenossenschaft 
Treffpunkt Eiderschleife eG mit der schnellen Unterstützung 
des neuen Dorfladens für Delve und Hollingstedt ein herausra-
gendes Beispiel für positive Aktivitäten für die ländlichen Räu-
me ist. Deshalb wurde die Genossenschaft gebeten, das Kon-
zept und die Strategie auf der Internationalen Grünen Woche 
Ende Januar in Berlin am Stand der Akademie in der Halle 
„Lust aufs Land“ als sogenanntes Leuchtturmprojekt vorzustel-
len. Übernommen hat diese Aufgabe Matthias Retzlaff. 
Besonders honoriert wurde von allen Seiten die positive Ent-
wicklung des Dorfladens, der ja die erste Stufe des MarktTreff-
Konzeptes in Delve darstellt:
Der Laden und seine Produkte werden gut angenommen. Be-
sonders die regionalen Spezialitäten und die Bioprodukte wer-
den gerne gekauft. Seit der Eröffnung haben sage und schrei-
be über 500 Kunden den Eingangsbereich der alten Schule 
als Treffpunkt zum Klönen, Kaffeetrinken und Kuchen essen 
genutzt. Das heißt, dass der Markttreff-Gedanke funktioniert. 
Seit einigen Tagen kann der Dorfladen neben der Reinigungs-
annahme und dem Lieferservice noch eine weitere Dienstlei-
stung in Form eines DHL-Paketshops anbieten. D. h. es können 
frankierte Pakete und Päckchen abgegeben bzw. das passende 
Porto dazu gekauft werden. Auch der Kauf von Brief- und Ein-
schreibemarken ist jetzt möglich. Wer eine Waren-Lieferung 
bzw. persönliche Abholung wünscht, kann den Dorfladen unter 
der Rufnummer 04803 6028 111 erreichen. Jeden Dienstag-
Nachmittag ist jetzt ein Abholservice eingerichtet für Einwohner, 
die den Dorfladen nicht anders erreichen können und sich am 
Montag Vormittag telefonisch anmelden. 
Diese Vielfalt an Aktivitäten und die große Unterstützung wur-
de auch vom Umwelt- und Agrarausschuss des Schleswig-
Holsteinischen Landtages gewürdigt, der sich in Begleitung des 
Landtagspräsidenten Klaus Schlie die Erfolge in Delve in einer 
Diskussionsrunde ausführlich vorstellen ließ und mit Beifall be-
dachte.
Über 190 Mitglieder tragen derzeit den MarktTreff. Es werden 
aber noch weitere Unterstützer benötigt, damit die Zukunft un-
seres Projektes gesichert wird. Über Mitgliedschaftswünsche 
freuen sich  Lars Paulsen (Tel. 04836 1871) und Matthias Retz-
laff (Tel. 04803 1558).

Unser Dörfer sind aktiv!

Lars Paulsen Matthias Retzlaff
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Die Hundeführer  erhalten eine umfassende Aufklärung über die 
geforderten Prüfungen nach dem Landesjagdgesetz, um mit dem 
Hund die „jagdliche Brauchbarkeit“ nachweisen zu können.
Ausbildungsrahmen sind die jeweiligen Zucht- und Anlagenprü-
fungen der anerkannten Jagdhunderassen VJP, HZP und VGP.
Weiterhin wird  für die Brauchbarkeit I (Nachweis der Brauchbar-
keit für die Nachsuche auf Niederwild, außer Rehwild) und für 
die Brauchbarkeit II (Nachweis der Brauchbarkeit für die Nach-
suche auf Schalenwild) ausgebildet. Es wird für jeden Führer/in 
und Hund ein spezielles Ausbildungsprogramm angeboten. Die 
Ausbildung kann als  Gruppenausbildung oder in einer Einzel-
ausbildung (falls gewünscht) erfolgen. Weiterhin wird im Rahmen 
dieser Ausbildung die Vorbereitung auf spezielle Zucht- und Bun-
desprüfungen angeboten. Während der Ausbildung erhalten die 
Hundeführer zusätzlich Kenntnisse über Krankheiten, Zahnpfle-
ge, Ohren reinigen, Fieber messen usw. bei Hunden. Zusätzlich 
im Angebot ist die Vorbereitung auf die Verkehrs- und Begleit-
hundeprüfung für Jagdhunde. Im Rahmen der Ausbildung wird 
das neue Hundegesetz des Landes Schleswig-Holstein (gültig ab 
01.01.2016) und seine Auswirkung auf die Jagdhundehaltung ver-
mittelt.Nach dem Kontaktgespräch und dem Ausbildungsangebot 
können die Hundeführer/innen entscheiden, ob das Angebot ihren 
Vorstellungen entspricht und sich zur Ausbildung  anmelden
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Nah bei den Menschen

Neujahrsempfang 2016  
beim SoVD Hennstedt
Zahlreich waren Mitglieder und Gäste der Einladung des Henn-
stedter Sozialverbands zum traditionellen Neujahrsempfang am 
09. Januar 2016, bei dem es ein deftiges Grünkohlessen gab, 
in die Gaststätte „Lindenhof“ in Linden, gefolgt.
Mit den besten Wünschen für das neue Jahr und einem Glas 
Sekt begrüßte der Vorsitzende Carsten Schultz-Peperkorn die 
Anwesenden und verlas noch eine Kurzgeschichte über den 
Grünkohl.
Pünktlich 12 Uhr war es dann soweit, ein leckerer Grünkohl mit 
allem was dazu gehört wurde gereicht und auch der „Verteiler“ 
nach dem Essen fehlte nicht. Anschließend überbrachte dann 
Pastor Jens Cahnbley von der Kirchengemeinde Hennstedt 
Neujahrsgrüße und -wünsche. Danach wurde sich noch eine 
ganze Weile angeregt Unterhalten, bis sich die Gesellschaft 
langsam auf den Heimweg machte.
Als nächster Termin steht der Klönnachmittag an und der fin-
det am Mittwoch, dem 02. März 2016 um 14:00 Uhr im „Bürger 
Frech“ in Hennstedt statt.

Jagdgenossenschaft  Hennstedt 22.01.2016
Hennstedt
- Der Jagdvorsteher -

Einladung

zu der am Montag ,dem 07.03.2016 um 19.30 Uhr bei Bür-
ger Frech in 25779 Hennstedt stattfindenden Jagdgenossen-
schaftsversammlung werden hiermit alle Jagdgenossen recht 
herzlich eingeladen

Tagesordnung
1.  Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit durch 

den Jagdvorsteher
2.  Bericht des Kassenverwalter
3.  Kassenprüfungsergebnis, Entlastungsbeschluss für den 

Kassenverwalter und den Vorstand
4.  Wahlen
4.1  Jagdvorsteher
4.2  ständiger Vertreter des Jagdvorstehers
4.3  Kassenverwalter
4.4  Stellvertreter des Vorstandes
4.5  Stellvertreter des Vorstandes
5.  Verwendung der Jagdpacht
6.  Jagdverpachtung -freihändig in der Versammlung- Auf-

stockung der Jagdpächter
7.  Sonstiges
Sollte die Genossenschaftsversammlung nicht beschlussfähig 
sein, weil weniger als 1/10 der stimmberechtigten Jagdgenos-
sen vertreten sind, lade ich hiermit zu einer zweiten Versamm-
lung am gleichen Tage am gleichen Versammlungsort bei glei-
cher Tagesordnung zu um 19:45 Uhr ein.
Diese Versammlung ist dann ohne Rücksicht auf die vertretenen 
Anteile der anwesenden Jagdgenossen voll beschlussfähig.
Auf die Möglichkeit der Vertretung durch Vollmachten gemäß 
§7 Abs. 4 Satz 1 der Satzung, weise ich besonders hin.

Uwe Boye
Jagdvorsteher

Infos & Termine

Start der Schulassistenz
Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien durften wir in 
der Grundschule die neue Schulassistentin Frau Marlies An-
dersson begrüßen. Die 45-Jährige ist ein alter Hase als Erzie-
herin, aber zum ersten Mal in einer Schule tätig. Zunächst wird 
Frau Andersson uns vornehmlich in der Eingangsphase päda-
gogisch unterstützen. Zudem ist sie in den Pausen Ansprech-
partnerin für alle Grundschulkinder. Wir freuen uns über das 
neue Mitglied im Schulteam und wünschen Marlies Andersson 
alles Gute für die neue Herausforderung!
Start ins zweite Schulhalbjahr
Nach den Zeugnissen am 29. Januar geht es an der Eiderland-
schule fließend weiter in das zweite Schulhalbjahr. Neben dem 
Unterricht gibt es schon einige fest geplante Veranstaltungen, 
über die wir zum Teil später berichten oder von denen die 
Schülerinnen und Schüler erzählen werden. 

Hier ein erster Überblick:
4. Februar:  Informationsveranstaltung für die 5. Klasse 

2016/17
8. Februar:  Rosenmontag in der Grundschule
11. Februar:  Auswahlmannschaft 9/10 - Kreisentscheid 

Floorball in Brunsbüttel
15./16. Februar:  Schulzahnärztliche Untersuchung aller 

Schülerinnen und Schüler
16. Februar:  Auswahlmannschaft 5/6/7 - Kreisentscheid 

Floorball in Wesselburen
18. Februar:  Elternsprechtag von 17 bis 19.30 Uhr
22. Februar:  WPU 9/10 „Basic Cooking“ Teilnahme an 

einer Fernsehaufzeichnung des „Kochdu-
ells“ (ZDF) mit Nelson Müller in Hamburg

23./24. Februar:  Baustein Berufsorientierung: 8. Klassen im 
BIZ

3.- 9. März:  Schülerinnen u. Schüler 9a/b -Skifahrt nach 
Neukirchen/Österreich

14./15./16. März:  Zahngesundheitsschulung Klasse 1 - 4 mit 
Frau Söht-Thaden

24. März:  Beginn Osterferien
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RingReiterVerein Hennstedt von 1949 e. V.

Der Ringreiter Verein Hennstedt lädt zum Lottoabend ein.
Am 18.02.2016 um 19:30 Uhr im Dithmarscher Hof in Kleve.
Verspielt werden u. a. erstklassige Fleischpreise.
Über zahlreiche Teilnehmer würden wir uns freuen.
Anmedlung unter 04836 8405 oder 04885 727.

Landfrauenverein Hennstedt  
und Umgebung e. V.

Mittwoch, 10. Februar
Honig im Kopf
Kinonachmittag mit Dieter Hallervorden, Til und Emma Schwei-
ger in den Hauptrollen der Tragikomödie. Ein Film der nach-
denklich stimmt, aber mit viel Alltagskomik überrascht.
Ort: Gutshof Apeldör, Hennstedt 14:00 Uhr
Anmeldung bis 08. Februar bei Brunhilde Groth, Tel.: 04836 
1312

Montag, 15. Februar
Reiche Rentner - Arme Rentner - und was bekomme ich?
Dieser Vortrag richtet sich an Frauen jeden Alters. Besonders 
wichtig ist er für junge Frauen die bereits im Berufsleben ste-
hen oder noch zur Schule gehen. Die herkömmliche Rolle der 
Frauen, nämlich Elternzeit und danach familienbedingt kürzere 
Wochenarbeitszeit oder nur Minijob, wirkt sich negativ auf die 
Höhe der Rente aus. Was kann man da tun? Das will uns Freya 
Matthießen, Botschafterin für Entgeltgleichheit in ländlichen 
Räumen, an diesem Abend aufzeigen.

Frauen, kommt und bringt eure Töchter, Schwiegertöchter, Kin-
der, Enkelkinder und Freundinnen mit! Informiert euch über eu-
re Zukunft, denn schon heute gibt es viele Rentnerinnen die an 
der Altersarmutsgrenze leben!!!
Gemeinsame Veranstaltung der LFV Dellstedt, Hennstedt und 
Tellingstedt.
Ort: Schützenhof, Schalkholz, 19:00 Uhr
Anmeldung bis 08. Februar bei Brunhilde Groth, Tel.: 04836 
1312

Mittwoch, 24. Februar
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 11.02.2015
3.  Jahresrückblick
4.  Kassenbericht
5.  Aussprache zu den TOP 3 und 4
6.  Entlastung des Vorstandes
7.  Wahl einer Kassenprüferin
8.  Wahl der 2. Vorsitzenden (ein Vorschlag liegt vor)
9.  Wahl der 3. Vorsitzenden (ein Vorschlag liegt vor)
10.  Wahl der Kassiererin (ein Vorschlag liegt vor)
11.  Wahl der Schriftführerin
12.  Wahl einer Beisitzerin
13.  Verabschiedungen
14.  Verschiedenes

Unterschriebene Wahlvorschläge für die TOP 7 - 12 können 
bis zum 17. Februar bei Christa Hinrichs, Am Mühlenberg 22a, 
Hennstedt abgegeben werden.
Ort: Gutshof Apeldör, Hennstedt, 19:30 Uhr
Anmeldung bis 17. Februar bei Brunhilde Groth, Tel.: 04836 
1312 

Bei allen Fahrten und Veranstaltungen ist die Haftung von Sei-
ten des Vorstandes ausgeschlossen. Die Teilnahme an Veran-
staltungen und Fahrten geschieht auf eigenes Risiko und eige-
ne Haftung.
Der Veröffentlichung von Fotos, die während der Veranstaltung 
zum Zwecke zukünftiger Dokumentation erstellt werden, wird 
mit der Anmeldung zur Veranstaltung zugestimmt.

Susanne Rettenberger

Die SSV Hennstedt informiert....

Die SSV Hennstedt bedankt sich bei ihren Spon-
soren,
diesmal insbesondere beim:
Bagger- und Lohnbetrieb
Michael Schimanski
Dem Regen und Wind des letzten Herbstes und des kommen-
den Frühjahrs trotzen - kein Problem mehr für die D-Jungs der 
SSV. Mit den neuen Regenjacken, die die Mannschaft im letz-
ten Herbst von der Firma Michael Schimanski, Baggerarbeiten 
aus Delve gesponsort bekam!
Das Frühjahr 2016 kann kommen.
Die Mannschaft bedankt sich ganz herzlich beim Sponsor!

Die Fußball-D-Jugendmannschaft von Trainer Hans Runge prä-
sentiert stolz die neuen Regenjacken, die von Sponsor Michael 
Schimanski (hinten rechts) im Rahmen einer Trainingseinheit 
überreicht wurden.
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Erfde (kd/hju). Die Seniorenresidenz Schellenberg GbR realisiert Bauprojekte, die vollständig 
durchdacht und liebevoll geplant sind. Alle Wohnungen sind vollständig barrierefrei ausgestattet. 
Besonderer Wert wird dabei auf helle und lichtdurchflutete Räume gelegt. Die Aufteilung der 
Wohnanlagen ist komfortabel durchdacht und haben nur kurze Wege. Die Wohnungen verfügen 
wahlweise über Fliesen-, Parkett-, Laminat- oder Teppichboden. Zudem ist eine stilvolle und 
moderne Einbauküche nach Ihren Wünschen planbar und möglich. Des Weiteren verfügen alle 
Wohnungen über eine eigene Terrasse und die Möglichkeit zur Aufstellung eines kleinen „Garten-
häuschens“. Ihr Traumplatz wird ideal abgerundet, durch die wahlweise Möglichkeit zur Aufstellung 
eines großzügigen Carports. Zum angenehmen Wohnklima gehört eine gute Nachbarschaft. So 
entsteht ein soziales Umfeld, welches von Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Akzeptanz geprägt 
ist. Gemeinsame Veranstaltungen im großzügig angelegten Gemeinschaftsraum können geplant 
und durchgeführt werden. Selbst im Bereich der Infrastruktur wird maximaler Komfort geboten: 
Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, Tankstellen, Werkstätten u. v. m. sind vorhanden. Direkt neben 
der Wohnanlage befindet sich ein Einkaufsmarkt, eine Apotheke und ein Frisör. Ziel der Schel-
lenberg GbR ist es, Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten und echte Mehrwerte im Bereich des 
barrierefreien Wohnens zu bieten!
Erfde mit den Ortsteilen Bargen, Scheppern, Ekel, Erfderfeld und Grevenhorst und seinen 1.887 
Einwohnern ist das größte Dorf in der Landschaft Stapelholm. In seiner Funktion als der südlichste 
ländliche Zentralort im Kreis Schleswig-Flensburg liegt die Gemeinde auf einer Geestinsel umgeben 
von Naturschutzgebieten in der reizvollen Flussregion Eider-Treene-Sorge (ETS). Erfde verfügt 
über ausgedehnte Wander- und Radwege und ein Reitwegenetz. Die Flüsse Sorge und Eider laden 
zu vielfältigen Wassersportmöglichkeiten ein. Paddler, Kanuten und Wasserfreunde, auch Angler 
haben hier hervorragende Reviere. Ein wunderschönes Ausflugsziel für angenehme Spaziergänge 
ist der Yachthafen. Eine besondere Fauna und Flora erwartet die Naturfreunde. 
Die Gemeinde verfügt über eine sehr gute gewerbliche Ausstattung. Zahlreiche Betriebe mit Schwer-
punkt im Handwerk und Handel, Fachgeschäfte und Gastronomie (drei Gasthöfe mit Saalbetrieb) 
und Dienstleistung (z. B. Bank und Sparkasse) sind vorhanden und stellen die Versorgung im Ort 
und im Umland sicher. Landwirtschaftliche Betriebe in den Außenbezirken sind traditionell im Ort 
beheimatet. Der tägliche Bedarf kann in den Lebensmittelfachgeschäften 
im Ortskern oder im Gewerbegebiet Heidkoppel am 
östlichen Ortseingang (an der B 202) gedeckt werden.
Bis Ende 2016 wird eine neue vollständig barriere-
freie und großzügig angelegte Wohnanlage mit dem 
Namen „Wohnen in Müller‘s Park“ im Süderende  14 
fertig. Wie bereits im Schellenpark, Tarp erfolg-
reich umgesetzt, stehen Sicherheit und 
vollständige Barrierefreiheit in der ge-
samten Wohnanlage an erster Stelle. 
Nach einem guten Verkaufsstart ste-
hen noch Häuser zur Miete und zum 
Verkauf zur Verfügung. Die ersten 
Häuser sind ab dem 01.05.2016 
bezugsfertig. Die Wohnanlage ist 
sowohl für Jung als auch für Alt 
bestens geeignet. Lassen Sie sich, 
gern auch persönlich, beraten und 
Ihre Fragen beantworten. 
Telefonnummern: 
(04625) 18 96 95; 
(0172) 4 53 61 87
(Gonne Lorenzen) oder 
(0173) 6 17 32 08 
(Doreen Thomsen). 

Wir freuen uns auf Sie! 

„Die ganze Welt ist Heimat, 
 wenn du in deinem Herzen wohnst.“
 © Andreas Tenzer

Barrierefreies Wohnen 
 in „Müllers Park“  - zum Kauf oder zur Miete ...

●✓
●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Vorteile
Barrierefreies Wohnen
Wohnqualität auf 
hohem Niveau
Individuelle Lösungen für 
Ihre Bedürfnisse
 Vorteilhafter Standort 
mit vielen Möglichkeiten
Eigenes Carport möglich
Attraktive 
Freizeitmöglichkeiten
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Jagdgenossenschaft Hollingstedt
Der Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaftsversammlung

Zu der am Dienstag, den 15.03.2016 in Hollingstedt, Dorfge-
meinschaftshaus, stattfindenden Jagdgenossenschaftsver-
sammlung werden hiermit alle Jagdgenossen herzlich eingela-
den.
Uhrzeit: 19:30

Tagesordnung
1.  Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den 

Jagdvorsteher
2.  Bericht des Kassenverwalters, Entlastungsbeschluss für den 

Kassenverwalter und Vorstand
3.  Verwendung der Jagdpacht
4.  Wahlen
 1. Vorsitzender (zz. Henning Ohm)
 Ständiger Stellvertreter des Jagdvorstehers (zz. Tim Brüm-

mer)
 Stellv. des Vorstandes (zz. Rolf Carstens u. Günther Gehr-

ke)
 Kassenverwalter (zz. Tim Brümmer)
 Schriftführer (zz. Uwe Paulsen)
 Kassenprüfer (zz. Hans Voss und Sönke Rohde)
5.  Sonstiges

Sollte die Jagdgenossenschaftsversammlung nicht beschluss-
fähig sein, weil weniger als 1/10 der stimmberechtigten Jagd-
genossen vertreten sind, lade ich hiermit zu einer zweiten 
Versammlung am gleichen Tage und Versammlungsort sowie 
gleicher Tagesordnung zu um 19.45 Uhr ein. Diese Versamm-
lung ist dann ohne Rücksicht auf die vertretenen Anteile be-
schlussfähig.
Auf die Möglichkeit der Vertretung durch Vollmacht gem. § 7 
Abs. 1 der Satzung weise ich besonders hin.

Henning Ohm
Jagdvorsteher

Maschinenring Hollingstedt 
Im Anschluss an die vorgenannte Jagdgenossenschaftsver-
sammlung findet eine Zusammenkunft des Maschinenring Hol-
lingstedt statt.

Reit- und Fahrverein Krempel/Lunden e. V.

Jahreshauptversammlung 2016  
der Erwachsenen

Am Freitag, dem 26.02.2016 um 20:00 Uhr in „Ute´s Radwan-
dercafe“ in Krempel

Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit, Anträge
3.  Protokoll JHV 2015
4.  Jahresbericht der 1. Vorsitzenden
5.  Aufnahme neuer Mitglieder
6.  Besprechung hinsichtlich der Versammlung der Jugend-

lichen
7.  Kassenbericht vom Kassenwart
8.  Bericht der Kassenprüfer
9.  Entlastung des Vorstandes
10. Wahlen:
 a)  Kassenwart -steht nicht mehr zur Verfügung- auf 1 Jahr
 b)  Wahl des 2. Kassenprüfers

11. Anträge der Mitglieder
12. Hinweis
 Versicherungspflicht der Pferde bei Aktivitäten des Vereines
13. Anschaffungen 2016
14. Verschiedenes

Anträge können bis zum 15.02.2016 schriftlich bei der 1. Vorsit-
zenden Ute Lundius, Denkmalsweg 6, 25774 Krempel, eingerei-
cht werden.
Alle aktiven und passiven Mitglieder sind hiermit recht herzlich 
eingeladen.
Über Eure Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

Mit reiterlichen Grüßen

Euer Vorstand

Reit- und Fahrverein Krempel/Lunden e. V.

Jahreshauptversammlung 2016  
der Kinder und Jugendlichen

Am Freitag, dem 12.02.2016 um 17:00 Uhr bei Ivonn Sinoradz-
ki, Mittelweg 43 a in Krempel

Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch die Jugendwartin
2.  Jahresbericht der Jugendleitung
3.  Wahlen:
 a)  stellvertretender Jugendwart
 b)  Jugendsprecher auf 2 Jahre
 c)  stellvertretender Jugendsprecher auf 2 Jahre
4.  Vorschläge und Pläne für die kommende Reitsaison 2016
5.  Fort- und Weiterbildung, Seminare
6.  Verschiedenes

Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen.

Mit reiterlichen Grüßen

Euer Jugendwart

Ivonn Sinoradzki

Boßelverein Lehe unter neuer Leitung

Auf der Jahreshauptversammlung des BV Lehe am 08.01.2016 
wählten die Mitglieder einen fast komplett neuen Vorstand.
Neben der neuen Vorstandsspitze Rüdiger Peters und Viktor 
Krüger als 1. und 2. Vorsitzenden wurde als 1. Obmann Herren 
Björn Krüger, als Jugendwarte Hans-Joachim Peters und Björn 
Krüger sowie als Damenwartin Kerstin Bohlens und als 2. Kas-
senwartin Meike Peters neu gewählt. Zur Wiederwahl stand der 
2. Schriftführer Karl-Heinz Claußen und der 2. Obmann Herren 
Reinhard Kühl. Diese nahmen ebenfalls beide die Wahl an. Nach 
einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr und den etli-
chen Wahlen diskutierten die Mitglieder über die Zukunft des 
Vereins, sowie die im Jahr 2016 anstehenden Termine. Auf-
grund der in den letzten Jahren immer schlechter werdenden 
Beteiligung der aktiven Boßler (Herren und Damen), sowie des 
fehlenden Nachwuchses ist die Boßelarbeit des Vereins immer 
weniger geworden. Dies will der Verein, mit seinem neuen Vor-
stand, versuchen wieder mit mehr Leben und Aktivität zu füllen.
Als ersten Termin steht bereits das alljährliche Straßenboßeln 
„Feuerwehr Lehe gegen Boßelverein Lehe“ am 28.02.2016 an. 
Zu dieser Veranstaltung laden beide Vereine Jedermann, ob 
groß oder klein, recht herzlich ein. Das Preis- und Pokalboßeln 
findet in diesem Jahr am 18.06.2016 in Lehe statt.
Um bei den Sommerveranstaltungen der Vereine im Kirchspiel 
Lunden wieder aktiv mitzuwirken, ist der BV Lehe für jede Un-
terstützung offen. Egal ob Herren, Damen oder Kinder und Ju-
gendliche. Sollte jemand Interesse haben, in den Boßelsport 
reinzuschnuppern steht der 1. Vorsitzende Rüdiger Peters für 
Informationen gerne zur Verfügung (Tel.-Nr. 04882 768). Sobald 
das Wetter einigermaßen mitspielt (ca. März/April) wird auch 
wieder regelmäßig in Lehe auf dem Sportplatz geübt. In diesem 
Sinne Lüch Op und auf eine erfolgreiche Saison 2016.



Nr. 03/2016 – 19 – Amt Eider

Komitee Linden grüßt Linden
Linden/Holstein Deutschland
www.linden-gruesst-linden.de

Jugendtreffen 2016 in den Niederlanden

Europa leben und erleben
Hallo Jugendliche aus Linden und Umgebung!
In der Zeit vom 03. August 2016 bis 12. August 2016 findet in
den Niederlanden das diesjährige Jugendtreffen statt.
Eingeladen sind 8 Jugendliche aus jedem Partnerschaftsland 
(Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien, Ös-
terreich) im Alter von 15 - 19 Jahren.
Die Eigenbeteiligung wird voraussichtlich bei 100 EURuro liegen.
Umgehend anmelden und informieren kann man sich bei Ju-
gendwartin Ulrike Wölbing (04836 9958897)
Anmeldeschluss: 29. Februar 2016
Teilnahme in der Reihenfolge der Anmeldungen!

Sozialverband Deutschland 
Ortsgruppe Linden 

Jahreshauptversammlung 

Wir laden herzlich ein zu unserer Jahreshauptversammlung am 
Samstag, d. 12.03.2016 um 14:30 Uhr in den Lindenhof. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung 
2. Ehrung verstorbener Mitglieder 
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Verlesung des Protokolls der JHV 2015 
5. Kassenbericht 
6. Bericht der Revisor/innen und Entlastung des Vorstandes 
7. Ehrungen
8. Wahlen: 1. Vorsitzende/r., 1. Vertreter/in, 2. Vertreter/in, 

Ortsverbandsschatzmeister/in, Schriftführer/in, Frauenspre-
cher/in, 2 Beisitzer/innen, 2 Delegierte + 2 Vertreter/innen. f. 
d. Kreisverbandstagung, 3 Revisoren/innen 

9. Grußworte der Gäste
10. Verschiedenes 

Wir wollen zu Beginn der JHV gemeinsam Kaffee und Kuchen 
genießen. Dann erfolgt die Jahreshauptversammlung, und an-
schließend wollen wir mit Euch Bingo spielen! 
Für Alles zusammen erbitten wir von unseren Mitgliedern 6,00 
EUR, von herzlich willkommenen Nichtmitgliedern 8,00 EUR.
Ende: ca. 17:30 Uhr. 
Bitte meldet Euch bis Do., d. 10.03. 2016 durch Erwerb einer 
Karte bei den Vorstandsmitgliedern oder in Heikes Blumenshop 
(so wie bei unserer Weihnachtsfeier) an!
Über eine rege Beteiligung würden wir uns freuen!

Euer Vorstand 
 

Einladung  
zur Jahreshauptversammlung

Freitag, 19.02.2016 um 20:00 Uhr im Jugendraum in Linden
Wir möchten alle Mitglieder des Vereins zur Jahreshauptver-
sammlung am Freitag, 19.02.2016 um 20:00 Uhr einladen. We-
gen Terminüberschneidungen findet die Versammlung im Ju-
gendraum (Turnhalle) in Linden statt.

Tagesordnung:
1)  Begrüßung/Formalitäten
2)  Bericht des Vorstandes
3)  Verlesen des Protokolls der JHV 2015
4)  Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer

5)  Entlastung des Vorstandes
6)  Wahl eines Kassenprüfers
7)  Berichte der Spartenleiter und des Jugendleiters
8)  Beschlussfassung über vorliegende Anträge
9)  Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
10) Bestätigung des von der Jugendversammlung gewählten 

Vereinsjugendleiters
11) Bestätigung der Jugendordnung, soweit erforderlich
12) Grußwort des Bürgermeisters
13) Ehrungen durch die Gemeinde und den Verein
14) Termine 2016
15) Hallenbenutzungsplan
16) Sonstiges

Anträge können von jedem Mitglied schriftlich eingereicht wer-
den und sollten möglichst eine Woche vor der Jahreshauptver-
sammlung beim Vorstand eingehen.

TSV Glückauf Linden
Andreas Schoppe
1. Vorsitzeder

Mitteilung des Bürgermeisters

Sperrung der Sporthalle/Lindenhalle
In der Zeit vom 11.02.2016 (ab 18.00 Uhr) bis zum einschl. 
13.02.2016, ist die Sporthalle/Lindenhalle ,wegen der Veran-
staltung „Second-Hand-Aktion für Jugendliche und Erwachse-
ne“ der „Jugendgemeinschaft des TSV Linden“ gesperrt.
Ich bitte um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen

Jens-Uwe Franck
Bürgermeister
(Tel. 04836 2154625)

TSV Glückauf Linden 
Judosparte

Judo macht stark!

Die Judosparte des TSV Linden lädt alle Interessierten zur Akti-
on „Judo macht stark“ ein.
Über sechs Wochen lernen die Teilnehmer sicheres Fallen, er-
stes Werfen und Kontrollieren des Partners am Boden. 
Während des Trainings werden nicht nur Judotechniken vermit-
telt, sondern auch die allgemeine Fitness und Wahrnehmung 
geschult. 
Judowerte wie Wertschätzung, Hilfsbereitschaft oder Selbstbe-
herrschung sind auf der Matte und im Alltag wichtig.
Das kostenlose Angebot läuft vom 1. März bis 19. April 2016 
und richtet sich an alle Neugierigen zwischen 5 und 99, egal ob 
Anfänger oder Wiedereinsteiger. 
Trainiert wird immer dienstags von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in 
der Turnhalle Linden. 
Während der Osterferien findet kein Training statt.
Für Fragen steht Spartenleiter Andreas Schoppe unter 04836 
1590 oder andreas@tsvlinden.de gerne zur Verfügung.

Jugendgemeinschaft des TSV Glückauf 
Linden e. V.

„Kino-Nachmittag“

He Zwerge, he Zwerge, he Zwerge, ho.......
An einem Samstag im Advent veranstaltete die „Jugendgemein-
schaft des TSV Glückauf Linden“ e. V. einen Kino-Nachmittag, 
zu dem alle Kinder und Jugendlichen des Vereins kostenlos 
eingeladen waren. 
„Männer allein im Wald“, von und mit Otto Waalkes ,einer der 
erfolgreichsten deutschen Filme, ausgezeichnet mit dem „deut-
schen Comedy-Preis“ und der „goldenen Leinwand“, welcher 
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einst über 6 Millionen Zuschauer begeisterte, lockte junge be-
geisterte Mitglieder aus allen Sparten in den Jugendgemein-
schaftsraum.
Die Organisatoren, Ute und Lea Wellnitz, hielten bei dieser Ak-
tion für jeden Besucher eine kleine Überraschung bereit und 
zusätzlich gab es Chips, Flips,Getränke und natürlich, zu so 
einem Kino-Event gehörendes, Popkorn. 
Auch der kindliche Bewegungsdrang kam nicht zu kurz, denn 
nach dem Ende des Films tobten alle, zum Ausgleich, noch in 
der Sporthalle.
Dank der alljährlichen großzügigen Unterstützung der Jugend-
gemeinschaft durch den TSV Linden und Dank der Einnahmen 
der vergangenen „Second-Hand-Aktion für Jugendliche und Er-
wachsene“, ist es der Jugendgemeinschaft immer wieder mög-
lich solche kinderfreundlichen Aktionen, wie die oben genannte, 
kostenlos durchzuführen. 
Ein riesiger Spaß für die Kinder ohne „Angriff“ auf die Haus-
haltskasse der Eltern!
Weitere Aktionen, im ersten Quartal des neuen Jahres, an de-
nen Kinder, Jugendliche und Eltern (auch ohne Mitgliedschaft) 
teilnehmen können, sind:
„Second-Hand-Aktion für Jugendliche und Erwachse-
ne“, zugunsten der „Jugendgemeinschaft des TSV Linden“: 
13.02.2016, 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Faschingsfest: 06.02.2016
Jugendvollversammlung der Jugendgemeinschaft: 
02.02.2016, 17.00 Uhr
 Hallen-und Sportgerätereinigung: 12.03.2016
Jahreshauptversammlung des TSV Linden, 19.02.2016
Weitere Informationen, zu diesen Terminen, folgen in der „DLZ“, 
im Informationsblatt,am „schwarzen Brett“ (im Eingangsbereich 
zur Sporthalle), auf der Homepage des TSV Linden (www.tsv-
linden.de) oder unter Telefonnummer 04836 1340 

Ute Wellnitz 

….....he Zwerge ,he Zwerge, go go go!

-  Bekleidung für Jugendliche und Erwachsene z. B. Som-
mer- und Winterbekleidung in Größen 164 - XXL, Schuhe, 
Accessoires, Schmuck ...

-  Freizeitsportartikel z. B. Inliner, Waveboards, Fahrräder u. 
v. m.

-  Multimedia z. B. PC- und Konsolenspiele, CDs, DVDs ...
-  Alles rund ums Pferd z. B. alles von der Gerte bis zum 

Sattel, Bekleidung für den Reiter (auch in Kindergrößen), 
Bücher, Spielzeug u. v. m.

-  Bücher aller Kategorien z. B. Romane, Krimis, Sachbü-
cher ...

-  Dekoartikel für den Wohnbereich z. B. Lampen, Vasen, 
Bilder ... inkl. Weihnachten, Ostern usw.

Cafeteria mit leckeren Kuchen/Torten
!Umkleide mit Spiegel vorhanden!
Wer Artikel von uns verkaufen lassen möchte, meldet sich für 
weitere Informationen unter Tel.: 04836 1340 Ute und Lea Well-
nitz.
20 % des Erlöses kommt unserer Jugendarbeit zu Gute.

Die St. Pantaleonsgilde von Lunden von 1508 
nahm mit großer Anteilnahme Abschied 
von ihrem Gildebruder und treuen Heimatfreund

Harro Stange

geboren am 10. Januar 1926 und gestorben am 24. De-
zember 2015.
In der Laudatio am 485. St. Pantaleons -Abend im Lin-
denhof zu Lunden, dem 19. November 1993, als Harro 
Stange von 20 St. Pantaleons-Damen und -Rittern, eben-
falls zum St. Pantaleonsritter ernannt wurde, hieß es:
„Als Vorstandsmitglied im Verein für Heimatgeschichte 
des Kirchspiels Lunden e. V. hat Harro Stange durch sei-
ne Mithilfe und ständige Hilfsbereitschaft in vorbildlicher 
Weise am Aufbau des Heimatmuseums und des heimat-
geschichtlichen Archiv für Lunden mitgewirkt. Manche 
schönen und wertvollen Archivalien wurden von Harro 
Stange durch seine außergewöhnlichen, handwerklichen 
Fähigkeiten zu neuem Glanz erweckt und zieren jetzt dau-
erhaft unser Heimatmuseum. 
Häufig haben wir seine Hilfsbereitschaft erfahren, und ein 
jeder der ihn kennt weiß seine Freundlichkeit zu schätzen. 
Zusammen mit seiner Ehefrau Adele pflegt er durch sei-
ne aktive Mitgliedschaft im Lundener Kirchenchor und in 
einer Singgemeinschaft zwischen Lunden und Tönning 
das Deutsche Liedgut. Durch seine Pflege des Platt-
deutschen, daß er mit dem echten Dithmarscher Akzent 
spricht, bewahrt Harro Stange unsere Heimat- und Mutter-
sprache vor dem Niedergang.“
Harro Stange hat zusammen mit seiner Ehefrau das Ver-
einsleben der Heimatfreunde sehr harmonisch gepflegt. 
Harro Stange hat mit dafür gesorgt, daß zig- Tausende an 
Spendengeldern für in Not geratene Lundener Bürger und 
deren Schutzbefohlenen und an gemeinnützigen Aktionen 
verteilt werden konnten.

Januar 2016  

Die Aeltermänner
Lothar Dufke, Henning Peters jun., Karl-Gustav Stange, 
Georg Witt,

Verein Lundener Spielleute von 1962 e. V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
2016

Liebe Mitglieder und Interessierte des Vereins Lundener Spiel-
leute!
Hiermit laden wir zur Jahreshauptversammlung am Freitag 
den 26. Februar um 18:30 im Vereinsheim Wilhelmstraße 38 in 
Lunden ein.

Tagesordnung.
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.
2. Genehmigung der Protokolle der Jahreshauptversammlung 

2014, und der ausserordendlichen Mitgliedsversammlung 
vom Februar 2015.

3. Änderung der Satzung § 9 Vorstand.
4. Jahresbericht mit anschließender Aussprache 
 a) 1. Vorsitzende 
 b) Spartenleiter Spielmannszug.
5. Bericht des Kassenwartes.
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes.
7. Anträge.
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8. Wahlen.
 Stellv. Vorsitzender/in
 Kassenwart/in
 Schriftführer/in
 Musikalischer Leiter/in
 Bestätigung eines Jugendvertreters
 Kassenprüfer für 1 Jahr
 Kassenprüfer für 2 Jahre 
9.  Ehrungen. 
10. Maßnahmen 2016 
11. Verschiedenes.
Mit freundlichen Grüßen

Claudia Wittkowski
1. Vorsitzende

1. Lundener Silvesterlauf - war der Renner.

Unter dem Dach des SSV Lunden organisierten Harald und  In-
ken Schmidt, Gudrun und Benno Kuhn und Willi und Ulli Söth 
den ersten Silvesterlauf in Lunden. Ziel sollte sein: gemein-
schaftlicher Spaß beim Sport. Ob Walken oder Joggen, ob 3, 
5 oder 10 Kilometer - Lauffreudige konnten  sich selbst einstu-
fen. Die Lauf-Strecke durch das Lundener Moor wurde durch 
Streckenposten geleitet. Auch das Wetter spielte mit, regenfreie 
Windstille kam den Laufenden und den Helfern entgegen. Die 
aktiven Läufer vom SSV Lunden waren Gudrun Kuhn bei der 
Teilnahme schon sicher: „Doch, ich war überrascht über so 
viele Anmeldungen“, freut sich Gudrun Kuhn. Es waren, samt 
kurz Entschlossene, über 90 Läufer in den verschiedenen Ka-
tegorien. In den Altersstufen von 8 bis 75 Jahren versammel-
ten sich die Läufer am Start. Nach einer Begrüßung mit kurzer 
Anweisung durch Harald Schmidt, signalisierte eine Rakete den 
Start zum ersten Lundener Silvesterlauf. Mit in dem Pulk der 
startenden Läufer war auch der 1.Vorsitzende Reimer Hach-
mann, mit der Startnummer „1“ war er nicht zu übersehen. 
Nach 16:19 Minuten wurde es laut am Ziel-Einlauf, dann kam 
der neunjährige Leven Witt von seiner 3 Kilometer Strecke als 
Erster ins Ziel, gefolgt von Ralf Weigelt und Ben Mika Lanken. 
Nach 23:29 Minuten kamen Arne Kutowski gefolgt von Gudrun 
Kuhn von 5 Kilometern Moorlauf zurück. Die 10 Kilometerstre-
cke erreichten mit einer Zeit von 42:02 Minuten Karsten Klatt 
und Peter Schmidt. Die Gruppe der Walker führte Marion Be-
rens und Oskas Maul an. Die 5 Kilometer-Strecke wurde am 
stärksten angenommen, hier starteten an die 50 Läufer. Be-
sonderen Applaus bekamen die fitten über 70-Jährigen Läufer, 
unter anderen Lothar Kwoka und Rainer Bloes und ganz lau-
ter Jubel kam, als die kleine achtjährige Eline Willhöft die 10 
Kilometer-Strecke mit einem lachenden Gesicht absolvierte. 
Mitläufer begrüßten sie mit staunenden und lobenden Worten: 
„Super, du hast Potenzial“. Für jeden Zieleinläufer wurde eine 
Rakete gezündet, diese und die Startnummern nebst Urkunden 
spendete Firma Harald Schmidt-Bauunternehmen in St. Annen. 
In der Sporthalle gab es eine Stärkung und die Urkunden. Für 
die kleinen Läufer gab es Preise aus Spenden von Gewerbe-
treibenden. Nach einer erfrischenden Dusche gab es Glühwein, 
Kaffee und Kuchen, dieses spendete Frauke Horn, der Spen-
denerlös ging an die Jugendarbeit des SSV Lunden. Erfreut 
sind die Organisatoren über die viele Hilfe von Freiwilligen, so 
kurz vor Jahres-Ende. Im Anschluss  war häufig von Mitlau-
fenden, Helfern und Publikum zu hören: „Das war eine richtig 
tolle Veranstaltung“. Gleich am Neujahrestag traf sich das Or-
ga-Team zu einem Feedback: Sie stellten fest, die Mühe hat 
sich mehr als gelohnt, das Ziel wurde erreicht, Verbesserungen 
wurden aufgegriffen: Denn nach dem Lauf ist vor dem 2. Lun-
dener Silvesterlauf 2016.

Da läuft ein bekanntes Gesicht, Amtsvorsteher Amt Eider Man-
fred Lindemann.

Rabea Sötje-Looft

Ein eigenes Feuerwehrauto für 9 Kameraden

Zur jährlichen Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Lunden trafen sich 28 aktive Mitglieder,  6 Ehrenmitglieder so-
wie Vertreter der Gemeinden des Löschbezirkes und der Nach-
barwehren.
Der Wehrführer Frank Förthmann berichtet über 120 Termine, 
die im vergangenen Jahr durch die Kameraden wahrgenom-
men wurden, neben zahlreichen Einsätzen wurden auch Fortbil-
dungen und Lehrgänge absolviert. Für die stetige Weiterbildung 
sind folgende Beförderungen vom Wehrführer durchgeführt 
worden: Niklas Roick und Christopher Deurer wurden zum 
Oberfeuerwehrmann befördert, Lars Förthmann  zum Hauptfeu-
erwehrmann. Des Weiteren wurden für 10 Jahre aktiven Feu-
erwehrdienst in der Lundener Wehr Sandra Meier und Thomas 
Nickels geehrt.
Ein weiteres Highlight war die Übergabe des neuen HLF10 im 
letzten November. Und für 9 Kameraden wurde der Wunsch für 
ein eigenes Feuerwehrfahrzeug  wahr. Für eine Dienstbeteili-
gung von 75 % überreichte der Wehrführer 8 weiteren Kame-
raden und sich selbst ein kleines HLF20 als USB-Stick. Detlef 
Fehrmann hatte sogar 100 % erreicht und erhielt zusätzlich 
noch die obligatorische Mettwurst. Dieses soll ein Anreiz auch 
für alle anderen Kameraden sein, das Dienstverhalten zu 
überdenken. Hinter jedem Ehrenamt steht auch eine gewisse 
Pflichterfüllung.
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St. Pantaleonsgilde unterstützt Sprachkurse

In Lunden gibt es umfangreiche Bemühungen zur Förderung 
der Sprachkenntnisse von Flüchtlingen. 
Zu den ehrenamtlich geleiteten Sprachkursen gehören seit Lan-
gem die im Gemeindehaus der Kirchengemeinde stattfindenden 
Kurse für die Erwachsenen und seit einem Vierteljahr auch eine 
Sprachgruppe mit Vorschulkindern und deren Mütter/Väter. 
Diese für die Integration unerlässlichen Maßnahmen bedürfen 
jedweder Förderung. So beschloss die St. Pantaleonsgilde des 
ehemaligen Kirchspiels Lunden, die Aktivitäten auch materiell 
zu unterstützen. 
G. Kock als Vertreter der Gilde konnte Frau Hannchen  
Knäblein, Flüchtlingsbeauftragte im Bereich des ehemaligen 
Amtes Lunden, und Frau Sigrid Boeck, Leiterin der Kinder-
sprachgruppe, 400 Euro zur Anschaffung von Unterrichts- 
materialien überreichen. Dabei hob Kock auch den bemerkens-
werten Einsatz der beiden Frauen und deren Helferinnen und 
Helfern hervor und bedankte sich für geleistete und dem Frie-
den dienende Förderung der neuen Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger.
Spielend, singend und tanzend erlernen die Vorschulkinder na-
hezu mühelos die deutsche Sprache, und besonders wertvoll ist 
es, dass auch deren Müttern bzw. Vätern Sprachbegegnungen 
ermöglicht werden, weil sie wegen der Betreuung ihrer Kinder, 
für die es keinen Platz in den Kindertagesstätten gibt, zwangs-
läufig von den Erwachsenenkursen ausgeschlossen sind. 
Eindrucksvoll sangen die Kinder und Mütter im Tanzkreis das 
Begrüßungslied, in dem es heißt: „Schön, dass du da bist“.  

Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen 
- Die Bürgermeisterin -

Sprechtag der Bürgermeisterin

Frau Daniela Donarski, Bürgermeisterin von Rehm-Flehde- 
Bargen steht den Einwohnerinnen und Einwohnern mit ihrem 
Sprechtag grundsätzlich jeden ersten Donnerstag im Monat, 
persönlich zur Verfügung.
Der nächste Sprechtag findet am Donnerstag, 11. Februar 2016 
in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Feuerwehrgeräteh-
aus, 25776 Rehm-Flehde-Bargen, Besprechungsraum, statt.
Auch Jugendliche sind zu dieser Sprechstunde herzlich einge-
laden.

Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen 
Die Bürgermeisterin 
gez. Daniela Donarski

Jagdgenossenschaft Schalkholz 
Der Jagdvorsteher

Bekanntmachung

Hiermit wird bekannt gemacht , dass am 08. Februar 2016 um 
19.30 Uhr im Schützenhof (Schlicht) in Schalkholz eine Ver-
sammlung der Jagdgenossenschaft Schalkholz stattfindet. Alle 
Jagdgenossen von Schalkholz werden hierzu herzlichst einge-
laden.
Tagesordnung
1.  Eröffnung und Begrüssung durch den Jagdvorsteher
2.  Kassenbericht und Jahresrechnung für 2014 und 2015
 (Entlastungserteilung)
3. Wahlen: Wahl eines Kassenprüfers
4.  Beschlussfassung über die Verwendung der Erträge
5.  Sonstiges

Falls die Versammlung nicht beschlussfähig ist, weil die erfor-
derliche Mindestzahl von Jagdgenossen nicht vertreten ist, fin-
det eine erneute Versammlung am gleichen Tage, im gleichen 
Lokal mit derselben Tagesordnung um 19.45 Uhr statt. Diese 
Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Jagdgenos-
sen, die dann vertreten sind, beschlussfähig.

Der Jagdvorsteher
Sönke Clauhsen
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Jagdgenossenschaft Lendern

Bekanntmachung

Hiermit wird bekanntgemacht, dass am Dienstag, den 23. Fe-
bruar 2016 um 19:30 Uhr in „Uns Dörpshuus“ in Schelrade 
eine Versammlung der Jagdgenossenschaft Lendern stattfindet.
Alle Jagdgenossen, Jagdpächter und Jäger des Jagdbezirkes 
Lendern werden hierzu herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Neuverpachtung der Jagd
3.  Sonstiges
Bei einer Beschlussunfähigkeit der vorstehenden Versamm-
lung, weil die erforderliche Mindestzahl der Jagdgenossen nicht 
vertreten ist, findet eine erneute Versammlung am selben Tage 
um 19:45 Uhr, am gleichen Ort und mit gleicher Tagesordnung 
statt. Diese Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
vertretenen Stimmen beschlussfähig.

Süderdorf, 18.01.2016

Jagdvorsteher 
Jens Uwe Beeck

Bringtreueprüfung

Am 26.03.2016 findet im Bereich Welmbüttel eine Bringtreue-
prüfung statt. Diese Prüfung ist vom Verein Deutsch Drahthaar 
Schleswig-Holstein für 8 Hunde ausgeschreiben. Die Organisa-
tion liegt in den Händen der Altmeister Jagdhundeschule. Die 
Ausbildung dafür hat bereits begonnen, jedoch ist jederzeit ein 
Seiteneinstieg möglich.

Bekanntmachung

Gemäß § 9 (5) der Verbandssatzung des Sielverbandes Delver 
Koog lade ich zur Mitgliederversammlung ein am Donnerstag, 
d. 25. Februar 2016, 19:30 Uhr Treffpunkt „Struves Gast-
hof“, Delve
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Verbandsvorstehers
3. Wahl des Verbandsausschusses
4. Verschiedenes

Die Mitglieder werden gebeten, Ihren aktuellen Beitragsbe-
scheid mitzubringen.

Sielverband Delver Koog
Ernst Carstens
Verbandsvorsteher

Da muss jedes Landkind durch 

Ämter wollen Mobilität umweltschonend verbessern/
Anschluss zum ÖPNV gesucht 
Erfde/Kropp In vielen Gemeinden Schleswig-Holsteins be-
schränkt sich der öffentliche Nahverkehr auf den Schulbus mor-
gens und abends - das war es dann auch schon. Für Bürger 
ohne eigenen Pkw wird es zunehmend schwieriger zum Super-
markt, zum Arzt oder anderen Einrichtungen des täglichen Le-
bens zu gelangen. Um die Region lebenswert zu erhalten, wol-
len die Ämter Kropp-Stapelholm, Arensharde, Viöl, Eggebek, 
Oeversee, Hohner Harde und Eider die Mobilität auf dem Land 
zukunftsfähig machen und die Bürger mit einbeziehen.
„Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels werden 
die Herausforderungen wachsen“, ist sich Regionalentwick-
ler Hauke Klünder von der Eider-Treene-Sorge GmbH sicher. 
„Wenn die Bürger zuverlässig von a nach b und zurück kom-
men, können wir die Region ein ganzes Stück attraktiver ge-
stalten“, so Klünder. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich 
sieben Ämter in der dünn besiedelten Flusslandschaft Eider-
Treene-Sorge zwischen Flensburg, Schleswig, Rendsburg, 
Husum und Heide zusammen getan. Gemeinsam mit externen 
Beratern wollen sie ein tragfähiges Konzept entwickeln, das 
Umweltschutz und Daseinsvorsorge beispielhaft zusammen-
bringt. Darin enthalten sind unter anderem eine CO2-Bilanz für 
die Region und konkrete Projekte, die diese - mit einem sozia-
len Mehrwert - verbessern sollen.
Dass der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) den Bedarf 
der Landbevölkerung in Zukunft allein abdecken wird, daran 
glaubt bei den Amtsverwaltungen niemand. Deshalb gehe es 
nicht darum, so Stefan Ploog, Bürgermeister von Kropp und 
Vorsitzender der AktivRegion Eider-Treene-Sorge, mehr Linien-
busse in die Region zu bekommen. Vielmehr bestehe die zen-
trale Aufgabe darin, so Ploog, die großen Bahn- und Busach-
sen sinnvoll und umweltschonend mit dem ländlichen Raum zu 
verknüpfen. Hierfür sollen vor allem die Möglichkeiten für bür-
gerschaftliche Mobilitätsformen wie Dorfautos, Bürgerbusse und 
sicheres Mitfahren auf Kurzstrecken ausgelotet werden.  
Henrik Sander vom Hamburger Planungsbüro orange edge 
sieht den Auftrag als große Chance zu zeigen, was der länd-
liche Raum trotz der bekannten Herausforderungen zu bieten 
hat. „Wir müssen nicht erst mobil machen, wir sind schon un-
terwegs“, sagte Sander beim Auftakt für die Konzepterstellung. 
Gemeint sind die vielen vorhandenen Ideen und Lösungen, die 
es in der Region schon gibt. Denn die Menschen werden nach 
seiner Erfahrung oft selbst kreativ, ohne dass es die Öffentlich-
keit mitbekomme. Sie fahren mit Fahrgemeinschaften zur Schu-
le, mit dem Gemeindebus zum Supermarkt, oder nutzen gar ein 
eigenes Elektroauto oder E-Bike. Auch die Amtsverwaltungen 
gehen mit gutem Beispiel voran: Für Ämter und Eider-Treene-
Sorge GmbH werden in den kommenden Wochen zehn Elektro-
fahrzeuge als Dienstwagen angeschafft.
Um Potenzial und Bedarfe zu ermitteln, werden die Mobilitäts-
planer zunächst in Kontakt mit den Amtsverwaltungen und Bür-
gern treten - durch intensive Einzelgespräche und eine Umfra-
ge. Letztere soll sowohl klassisch, auf Papier, als auch Online 
durchgeführt werden. Noch im Frühjahr erhalten die Menschen 
in der Region auf diese Weise die Möglichkeit, sich zu ihrem 
Mobilitätsverhalten, Wünschen und ihrem Interesse an neuen 
Fortbewegungsmitteln zu äußern. „Wir wollen nicht am Bedarf 
vorbeiplanen“, erklärt Stefan Ploog die Schwerpunktsetzung. In-
novative Angebote gebe es an vielen Orten, so Ploog weiter, 
immer wieder erfahre man jedoch davon, dass Projekte einge-
stampft werden, da sie zu wenig genutzt oder zu teuer seien. 
Deshalb, so Ploog, wolle man langfristige Lösungen finden, 
die auf die Region zugeschnitten sind und das Ehrenamt nicht 
überfordern.
Zu diesem Zweck werden Experten aus dem In- und Ausland 
herangezogen, um auf mehreren Workshops gemeinsam mit 
den Bürgern an Lösungen für die Zukunft zu arbeiten. Beteili-
gen können sie die Menschen außerdem am Regionaltag am 1. 
Mai in Friedrichstadt, der ganz im Zeichen der Mobilität stehen 
wird. Yannek Drees von der Eider-Treene-Sorge GmbH erklärt 
das Konzept: „Wir wollen auf die Menschen zugehen und mög-
lichst viele in den Prozess mit einbinden“, so Drees. Unter an-
derem werde es die Möglichkeit geben Elektroautos und -Fahr-
räder zu testen. Das Ziel ist neben der Einbindung der Akteure 
klar: „Wir wollen die Menschen sicher durch die Region bringen 
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und sinnvolle Alternativen zum Zweit- oder Drittwagen aufzei-
gen“, sagt Drees
Der Zeitplan für das Gemeinschaftsprojekt ist durchaus ambi-
tioniert: Bis zum Jahresende sollen Konzept und Maßnahmen 
stehen, noch in diesem Frühjahr finden die Befragung und erste 
Bürgerworkshops statt. Am Ende soll man sagen können „Da 
bewegt sich was!“

Text und Foto: Yannek Drees, Eider-Treene-Sorge GmbH

Auch das gehört zum Landleben: einsame Bushaltestellen, die 
nur morgens und abends angefahren werden.

Regionaltag in Friedrichstadt:  
Aussteller willkommen

Die Vorbereitungen für den Regionaltag der AktivRegionen Ei-
der-Treene-Sorge und Südliches Nordfriesland sind in vollem 
Gange. 
Am 1. Mai verwandelt sich der historische Marktplatz der Hol-
länderstadt in ein buntes Treiben: Künstler und Musiker aus der 
Region zeigen von 10 bis 17 Uhr ihr Können, Projekte der Ak-
tivRegionen stellen sich vor und regionale Produzenten bieten 
ihre Waren feil. Weitere Anmeldungen nehmen die Veranstalter 
gern entgegen.
Mehr als 40 Aussteller aus der Region zwischen Husum, Heide, 
Flensburg, Schleswig und Rendsburg haben sich bereits ange-
kündigt. 
Wer ebenfalls Interesse hat, sollte sich bald für das zweijähr-
lich stattfindende Großereignis anmelden. „Jetzt können wir 
noch Stände in allen Größen einplanen, nach hinten raus wird 
es erfahrungsgemäß eng“, sagt Yannek Drees von der Eider-
Treene-Sorge GmbH. 
Im Jahr 2014, so Drees, habe man am Ende vielen Interessen-
ten absagen müssen, da der Marktplatz bereits voll gewesen 
sei. Für gewerbliche Anbieter kostet der laufende Meter 10 Euro 
netto, für Vereine, Verbände und Projekte der AktivRegionen ist 
die Teilnahme kostenlos.
Wer am Regionaltag teilnehmen möchte, meldet sich bei der 
Eider-Treene-Sorge GmbH, 04333 992490, info@eider-treene-
sorge.de.

Text und Foto: Yannek Drees, Eider-Treene-Sorge GmbH

Pflegehilfsdienst - Chance zum Beruf oder 
Aufgabe als Herausforderung

Neues Kursangebot beim DRK startet am 3. Februar
Heide. Menschen, die immer älter werden. Und Hilfe brauchen. 
Auf der anderen Seite Männer und Frauen, die eine Aufgabe 
suchen - oder im Berufsleben ihre Chance verbessern wollen. 
„Eine interessante Nahtstelle, für die wir den Pflegehilfsdienst 
haben“, weiß man beim DRK in Dithmarschen. 
„Servicemodul Pflege in Teilzeit“ heißt die Offerte, kürzer auch 
Pflegehilfsdienst genannt. Die Grundqualifizierung für den Um-
gang mit pflegebedürftigen Menschen dauert acht Wochen. 
Vier Wochen Vorbereitungszeit beim DRK, halbtags, eine klei-
ne Prüfung. Danach in einer Klinik oder Altenhilfeeinrichtung ein 
ganztägiges Praktikum. 
„Als Nachweis bekommen die Teilnehmer ein Zertifikat“, erklärt 
Anke-Sachau-Franzenbuzrg vom DRK-Kreisverband. Wer das 
in den Händen hält, hat es schwarz auf weiß, dass wertvolle 
Grundkenntnisse vermittelt worden sind - über Erkrankungen 
speziell älterer Menschen, die Maßnahmen der Vorbeugung, 
Hilfestellung bei Lagerung und Grundpflege, Kommunikation 
und vieles mehr.
Aus den ersten Gehversuchen in Sachen Pflegehilfsdienst sind 
schon Wege in den Beruf geworden. „Andere Interessenten, die 
lieber  ehrenamtlich arbeiten wollen, haben eine echte Aufga-
be gefunden.“ Beides ist möglich. Bedarf, so das DRK, besteht  
auch in Zukunft.
An dem Kursangebot Pflegehilfsdienst können Männer und 
Frauen aller Altersgruppen teilnehmen. Im DRK-Zentrum in 
Heide  gibt es alle wichtigen Informationen zu Rahmenbedin-
gungen und Kosten der Grundqualifizierung. „Falls Fördermög-
lichkeiten über Bildungsgutscheine bestehen, kann dieser We-
ge ebenfalls genutzt werden.“
Unter der Tel. 0481 902-7901 (Anke Sachau-Franzenburg) 
gibt es Informationen. Im Internet auch unter www.drk-dithmar-
schen.de. 

Schimmel-Pilzsaison

Tipps der Verbraucherzentrale zu Ursachen,  
Vorbeugung und Sanierung
Jedes Jahr im Winter erobern sie die Wände: hässliche schwar-
ze Flecken, oftmals die ersten Anzeichen für einen Schimmel-
pilzbefall. Der sieht nicht nur unschön aus, sondern ist auch mit 
Gesundheitsrisiken verbunden.
Der Winter ist nicht nur die liebste Jahreszeit der Skifahrer, auch 
Schimmelpilze mögen ihn. Wegen der langandauernden Kälte 
sind alle Bauteile eines Hauses und unbeheizte Räume schön 
ausgekühlt und der kostenbewusste Wohnungsnutzer öffnet 
seine Fenster nur in absoluten Notfällen, damit ja keine Wärme 
verloren geht. Ideale Bedingungen für die etwa 1.000 bekannten 
Arten von Schimmelpilzen.
Wohnungen und Häuser sind langlebige Wirtschaftsgüter und 
müssen immer wieder gepflegt und gewartet werden. Je älter 
das Gebäude ist, desto mehr Schäden treten gewöhnlich an 
den Tag. Für den Großteil aller Bauschäden ist eingedrungene 
Feuchtigkeit verantwortlich, die beispielsweise durch Frost, Kor-
rosion, Verwitterung oder Salztransport in die Räume gelangt. 
Regelmäßige Modernisierungen des Gebäudes helfen, die 
Feuchtigkeit draußen zu lassen. Sind bereits Schäden erkenn-
bar, sollte die Bausubstanz des Hauses instand gesetzt werden. 
Das schützt nicht nur wirksam vor Schimmel, sondern senkt 
auch den Heizkostenverbrauch.
Dipl.-Ing. Carina Vogel, Energiereferentin der Verbraucherzen-
trale Schleswig-Holstein, erläutert die Ursachen des Schimmel-
befalls und erklärt, wie man die eigene Wohnung schützen kann.
„Durch die normale Nutzung der Wohnung mit Duschen, Ko-
chen, Wäschetrocknen usw. wird die Luft mit Wasser angerei-
chert. Je geringer die Raumtemperatur, desto geringer ist dabei 
die Wasseraufnahmefähigkeit.“, erklärt Vogel. Kühlt sich die 
Luft an kalten Fenstern oder Mauerstellen ab, schlägt sich über-
schüssige Feuchtigkeit als Kondenswasser nieder - das Fenster 
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oder ein Spiegel beschlägt. Wird durch unzureichendes Lüften 
oder einen behinderten Luftaustausch die Feuchtigkeit nicht ab-
geführt, so bilden sich an kalten Stellen dauerfeuchte Stellen, an 
denen sich schnell Schimmelpilze ansiedeln können. Besonders 
gefährdet sind deshalb Bereiche, die deutlich kälter sind als ih-
re Umgebung, also Ecken an der Außenwand oder kühle Räu-
me wie das Schlafzimmer. „Im Winter sind die Außenwände der 
Häuser und Wohnungen kalt. Auch die warme Raumluft kühlt 
sich dort ab. Mit sinkender Temperatur geht die Aufnahmefä-
higkeit der Luft für Wasserdampf deutlich zurück, sodass an der 
Oberfläche der Wand die relative Luftfeuchte stark ansteigt. In 
diesen Bereichen mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit findet der 
Schimmelpilz ideale Wachstumsbedingungen vor, auch ohne 
fühl- oder sichtbares Kondenswasser“, erläutert Vogel.
Die wichtigste Regel zum Schutz vor Schimmelpilz heißt des-
halb:
Raus mit der feuchten Luft, am besten durch regelmäßiges Lüf-
ten. Ein Hygrometer, das die Raumluftfeuchte misst, ist dabei 
sehr hilfreich. Ebenfalls wichtig ist ausreichendes Heizen, damit 
die Wände nicht zu sehr auskühlen. Die maximale Luftfeuchtig-
keit und die empfehlenswerte Raumtemperatur hängen dabei 
ganz wesentlich von der Außentemperatur und dem Dämmstan-
dard des Hauses ab. Je besser die Dämmung, umso geringer ist 
das Schimmelrisiko, da die Wände weniger stark auskühlen.
Was aber ist zu tun, wenn der Schimmelschaden bereits da ist?
Aus Sicht von Carina Vogel ganz klar ein Fall für den Fach-
mann: „Wir empfehlen Verbrauchern immer, den Schaden pro-
fessionell beseitigen und vor allem die Ursache klären zu las-
sen, sonst kommt der Schimmel in den meisten Fällen schnell 
wieder.“ Nur Experten könnten außerdem sicherstellen, dass 
auch die gesundheitsschädlichen Stoffwechselprodukte des 
Schimmelpilzes vollständig entfernt würden. Unterstützung er-
halten Betroffene auch bei den Energieberatern der Verbrau-
cherzentrale Beratungsbedarf? Bei allen Fragen zum Erkennen 
und Vermeiden von Schimmelschäden hilft die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale. Aber auch Fragen rund ums Sanieren, 
Bauen und Heizen, sowie zu Schimmelproblemen und Strom-
verbrauch beantworten unsere unabhängigen Energieberater 
im persönlichen Gespräch. Wer schon Angebote eingeholt hat, 
kann diese gleich zur Beratung mitbringen und analysieren las-
sen. Ebenso prüfen wir Ursachen zu hoher Heiz- und Stromko-
stenabrechnungen.
Jetzt unter 0431 5909940 oder 0800 809802400 (kostenfrei) an-
melden! In Schleswig-Holstein findet die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale in 21 Städten statt:

-

Persönliches Beratungsgespräch ab 5 Euro pro 30 Minuten.
Sie möchten wissen, wo und mit welchen Mitteln Sie in Ihrem 
Haus oder ihrer Wohnung Energie einsparen können? Dann 
nutzen Sie unsere Energie-Checks vor Ort ab 10 Euro! Mehr In-
formationen gibt es auf www.vzsh.de<http://www.vzsh.de> oder 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de<http://www.ver-
braucherzentrale-energieberatung.de>.
Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem 
Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Die Energie-
beratung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie.
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale ist seit über 36 
Jahren verlässlicher Begleiter auf dem Weg in eine energieeffizi-
ente Zukunft. Deutschlandweit führt die Einrichtung jährlich über 
100.000 Beratungen zu Themen wie Wärmedämmung, Strom-
sparen, Anbieterwechsel, erneuerbaren Energien, Heiztechnik 
und vielem mehr durch. Mit Erfolg: Jedes Jahr werden dadurch 
bis zu 600.000 Tonnen CO2 vermieden, zwei Milliarden kWh 
Energie eingespart und Investitionen in Höhe von mindestens 
40 bis 80 Millionen Euro angestoßen. Die Energieberatung steht 
jedem privaten Verbraucher zur Verfügung. Unsere Berater sind 
Architekten und Ingenieure und informieren anbieterunabhängig 
und neutral. verbraucherzentrale-energieberatung.de<https://
verbraucherzentrale-energieberatung.de> oder vzsh.de<https://
vzsh.de/>. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird 
gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Carina Vogel
Dipl.-Ing. Architektur (FH), (Referat Energie, Lokales Pro-
jektmarketing)

Herzerkrankungen

Neue Selbsthilfegruppe
Heide. Betroffene signalisieren Bedarf: Rund um das Stichwort 
Herzerkrankungen soll eine neue Selbsthilfegruppe in Heide 
entstehen. Menschen mit funktionellen Herzbeschwerden wie 
Rhythmusstörungen, Herzklappeninsuffizienzen degenerativer 
Genese, aber auch Zustände nach Herzinfarkten oder Blut-
hochdruck sind die Zielgruppe. Gesucht werden Betroffene und 
Angehörige, die Interesse daran haben, eine solche Gruppe in 
eigener Regie entstehen zu lassen.
Räume und das organisatorische Dach stellt das DRK mit sei-
ner Zentralen Kontaktstelle für Selbsthilfe (ZKS) zur Verfügung. 
Im DRK-Zentrum an der Hamburger Straße würden auch die 
Treffen stattfinden. Wer mitmachen will, kann sich bei der DRK-
Kontaktstelle unter Tel. 0481 9027901 melden.
Bei den Gruppentreffen soll es um den Erfahrungsaustausch 
und Anregungen rund um Bewegung, Ernährung, Klinik-/Arzt-
empfehlungen und gesunde Lebensführung gehen.

inschick vun Elisabeth Müller

Eet man düchti too Allns op´n Mol 
De Buer Emil ut een Dörp weer in de Gegend bekannt as een 
Giezknüppel, over ok as een, de mennimol ni all de Tassen in´t 
Schapp harr. Un dat, wat ik in den Dörpskroog vun den Kröger 
to heuern kreeg, is lögenhaft to vertelln, over de reine Wohrheit 
un nix as de Wohrheit:
Emil steek merrn in de Oarnt un bruuk Hölp vun twee Landar-
beiters, de vörbi koom weern. De Giezkrogen hett sik dacht:  
mit dee kannst du dat mooken! Un denn wull he verhinnern, dat 
de Saisonarbeiters jedesmol to de Mohltieden, de Arbeit ünner-
breken deen. Eens gooden Morgens sä he no´t Freuhstück to 
sien Lüüd: „Dat is doch lästi, meddaags vun´t Feld rintokoom, 
sik to waschen un sik de Tied to´n Eeten to nehmen. Worüm 
sport wi de Tied ni, un eet uns Meddagsbrot hier un glieks ach-
teran?“
De Arbeiters weer dat recht. Emil sien Mudder mook´n groote 
Pann vull Brotkantüffeln, un sett se tosoom mit Fleesch un 
Gemüse op´n Disch. De Mannslüüd lang´n sodenni nochmol 
wedder to. As se ferdi weern, sä de Buer: „Wo wi nu al mol to-
somsitten doot an´n Disch, küünt wi jo eben so goot glieks dat 
Obendbrot mit erledigen!“ De Mudder mook´n grooten Putt vull 
Melksupp mit Klüten. Achteran geev dat Pellkartüffen mit Stipp. 
All dat worr bobento ok noch verdrückt. „So!“ sä de Buer, „nu 
hebbt wi dat Obendbrot ok al achter uns, un nu kann dat los-
gohn, mit de Oarnt, un wi küünt den ganzen Dag achter een 
annerweg arbeiten.“
„Dat geiht ni!“ sän de beiden Hölpers wi ut een Mund. „Wieso 
dat denn ni?“ sä de Buer. „Nee, dat geiht ni, no´t Obendbrot 
dörp wi ni mehr arbeiten, dat is gegen de Gewerkschaft!“



Amt Eider – 26 – Nr. 03/2016

Die Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte 
und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des 
Urhebers.

Verantwortlich:

Amtlicher Teil: Die Amtsverwaltung

Außeramtlicher Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.)

Anzeigenteil:  Jan Gohlke

Erscheinungsweise: 14-täglich.

Auflage: 8.100 Exemplare

VERLAG + DRUCK

Impressum
Bürgerzeitung mit öffentlichen Bekanntmachungen der Kommunalverwaltung

Verlag + Satz:  Verlag + Druck LINUS WITTICH KG
 Röbeler Straße 9, 17209 Sietow
Druck:  Druckhaus  WITTICH
 An den Steinenden 10, 04916 Herzberg/Elster
 Tel. 03535/489-0
Telefon und Fax:
Anzeigenannahme: Tel.: 039931/57 90
 Fax: 039931/5 79-30
Redaktion: Tel.: 039931/57 9-16
 Fax: 039931/57 9-45
Internet und E-Mail: www.wittich.de, E-Mail: info@wittich-sietow.de
Im Bedarfsfall Einzelstücke durch den Verlag zum Preis von g 0,66 + Versandkos ten. Für Text-, An-
zeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder an-
derer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Vom Kunden vorge-
bene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4c-Farben gemischt. Dabei können Farbab-
weichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten 
uns zu keiner Ersatzleistung. Heimat- und Bürgerzeitungen

LINUS WITTICH KG

Für Gruppen ab 20 Personen bieten wir geführte Besichtigungen 
durch unsere Töpferei an.

Tel. 0 26 24 – 71 82 · Vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin.

Schauen Sie uns bei der Handarbeit zu

 · Vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin.

56203 Höhr-Grenzhausen · Rheinstraße 41
(Stadtteil Höhr – gegenüber der Fachhochschule)

Telefon 0 26 24 / 71 82 · info@girmscheid.de · www.girmscheid.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 – 17.00, Sa. 9.00 – 13.00, ab 1.4. 9.00 – 16.00 Uhr

Töpferei Girmscheid

WEGBESCHREIBUNG:
Von der A 48 aus kommen Sie in den ersten Kreisverkehr, den Sie bitte Richtung Höhr
(FH Keramik) verlassen. Am nächsten Kreisverkehr fahren Sie rechts und kommen wieder 
in einen Kreisel. Hier bitte geradeaus auf die Umgehungsstraße Richtung Vallendar (Fach-
hochschule). Danach fahren Sie wieder links in den Ort hinein. Am Zebrastreifen gegenüber
der Fachhochschule sehen Sie schon unsere Werksverkauf-Infotafel.

Töpferei Girmscheid
Werkstätte für salzglasiertes Steinzeug

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und

10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
ab 45,– € pro Tag. Tel. 01 63 / 7 88 02 36

E-Mail: h.pacyna@web.de · www.himmelchen.de

Ihre Annahmestelle  
für Ihre Anzeige  

für das Amtsblatt „Amt Eider“

Druckerei Jürgen Schallhorn
25774 Lunden · Poststraße 1 · Telefon 04882/208 · Fax 772

Fertigung von Geschäfts- und Privatdrucksachen aller Art

E-Mail: j@druck-schallhorn.de
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Großes Haus 
in der Sietower Bucht (Müritz) mit Bootshaus 

zu verkaufen! 
Exposé anfordern unter: aga-gross@t-online.de

und zu Besuch 

im nördlichen Brandenburg

       Ostseeküste & Seenplatte

Verlag + Druck   LINUS WITTICH KG
Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow · Fax 03 99 31/5 79-30 · www.wittich.de

Psst ...
Geheimtipp!
Unsere aktuelle Ausgabe 2016/17 
kommt bald!
Reinschauen, raussuchen, raus aus dem Alltag!
Sie wollen auch noch mit dabei sein?
Lassen Sie sich von unserem netten und kompetenten Außen-  
oder Innendienst ein Angebot erstellen und seien Sie im  
„Urlaub zwischen Ostsee & Müritz und zu Besuch 
im nördlichen Brandenburg“ dabei!

Doreen Mahncke
039931/579-57
d.mahncke@wittich-sietow.de

Manuela Köpp
039931/579-47
m.koepp@wittich-sietow.de

Kirsten Bunge
039931/579-50
k.bunge@wittich-sietow.de

Antje Bergholz
039931/579-32
a.bergholz@wittich-sietow.de

Mecklenburg-Vorpommern / 19. Jahrgang

Urlaub zwischen

         und zu Besuch im nördlichen Brandenburg

Gratis und unbezahlbar. Das Urlaubermagazin.

Ostsee_Mueritz_2015_Umschlag.indd   1

* im 20. Jahr

* große Auflage

* ebook unter

 www.wittich.de

FLYER

 setzen, drucken und verteilen!
GÜNSTIG

Alles 
aus einer 

Hand!

LINUS WITTICH KG
VERLAG + DRUCK

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow
Tel. 03 99 31/5 79-31 · e-mail: ag@wittich-sietow.de

Unser Team wächst!

25779 Hennstedt · Tel 0 48 36 / 99 60 - 0 · voss@apeldoer.de

GOLF HOTEL RESTAURANT VITAL ACTIVITY BUSINESS

Wir suchen Verstärkung für das
Service-Team
(Vollzeit – Teilzeit – Minijob)

im Gutshof Restaurant Apeldör.
Interessenten melden sich bitte bei Karsten Voß.

Wohnungs- und
Immobilienmarkt

Foto: BilderBox
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Sägen-Aktion

Ihre Partner vor Ort!

Was gibt es Schöneres, als wenn 
draußen ein eisiger Wind pfeift und 
drinnen das knisternde Feuer eines 
Kachelofens mit milder kuscheliger 
Wärme die Sinne verwöhnt? Hin-
zu kommt, dass solche Feuerstätten 
nicht nur viel Behaglichkeit ausstrah-
len, sondern auch eine wohltuen-
de und Zusammengehörigkeit stif-
tende Wirkung auf uns Menschen  
ausüben. Damit wird ein Kachelofen 
besonders an kalten Winteraben- 
den zu einem Ort der Entspannung, 
an dem man im Kreis der Fami-
lie den Stress des Alltags vergessen 
kann.
Keramikkacheln speichern Wärme 
für besonders lange Zeit und geben 
sie langsam und gleichmäßig wieder 
ab. Zudem bieten Keramikapplika-
tionen eine Vielzahl an Möglichkei-
ten, die Atmosphäre eines Raumes 
auch im gestalterischen Sinne posi-

tiv zu beeinflussen. Von den Künst-
lern Gaudí und Hundertwasser 
inspiriert, präsentieren sich die Ka-
chelöfen von Inderwies mit runden 
und fließenden Formen. Ohne Ecken 
und Kanten schmiegen sich die De-
sign-Feuerstellen an die Architektur 
des Raums. Gleichzeitig sind die Ka-
chelöfen eine überaus leistungsstar-
ke Heizungsanlage, die mit einem 
regenerativen Wärmesystem betrie-
ben werden kann. Damit erfüllen sie 
alle notwendigen Anforderungen an 
ein modernes Heizungssystem, das 
die Umwelt nicht belastet und die 
Energiekosten senkt. Denn das aus 
feuerfesten Schamottesteinen beste-
hende Innenleben arbeitet wie eine 
riesige Batterie. Ist sie einmal mit 
Wärme aufgeladen, so wird der Ka-
chelofen zu einem Langzeitwärme-
speicher mit extrem hohem Wir-
kungsgrad. HLC

Foto: Inderwies/HLC

Kunstvolle Kachelöfen

Die Energiesparprogramme von 
Waschmaschine und Geschirrspüler 
halten, was sie versprechen – aber nur 
wenn man sie nutzt. Wer beim Wa-
schen und Spülen das Energiespar- 

oder ECO-Programm wählt, spart 
Strom und Wasser, was gut für die 
Umwelt ist und erhält dank längerer 
Laufzeit aber die gleiche Reinigungs-
wirkung wie beim Normalprogramm. 

Energiesparprogramme nutzen
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Bauklempnerei 
Kundendienst        
Baggerarbeiten  
Regen- & Schmutzwasseranschlüsse

Sanitär & Heizungsbau
Meisterbetrieb

Martin Löbkens
25779 Norderheistedt

Mühlenweg 4

Tel.: 04836/995599 · Fax: 995590 
Handy: 0172/4 19 94 90

Hansen Parkett: Alles aus Meisterhand
Delver Betrieb erledigt alle Arbeiten rund um Fußbodenbeläge
Kompetenz, Nachhaltigkeit 
und Innovation sind Anfor-
derungen, die jeder an einen 
handwerklichen Betrieb stellt. 
Timm Werner Hansen erfüllt 
diese nicht bloß, er setzt neue 
Maßstäbe.
Der 27 Jahre junge Parkettle-
ge-Meister aus Delve ist mehr 
als kompetent: Seine Aus-
bildung zum Parkettleger in 
Stade hat er als Jahrgangsbes-
ter mit Auszeichnung abge-
schlossen. Anschließend hat 
er in Hamburg seinen Technischen Fachwirt und später in Baden-Württemberg 
seinen Meistertitel erlangt und war dort anschließend mehrere Jahre als Meis-
ter tätig. Schließlich ist er in seinen Heimatort in Dithmarschen zurückgekehrt 
und machte sich selbständig. Die Angebotspalette des Betriebes reicht vom 
schlichten Parkett über Massivholzdielen bis hin zum individuell gestalteten 
Tafel- oder Kassettenparkett und umfasst auch technisch Anspruchvolles wie 
Schallschutzverbesserung, Wärmedämmung oder Holz auf Fußbodenheizung. 
Auch Intarsien im Holzfußboden können angefertigt werden. Genauso gehö-
ren zum Aufgabenbereich PVC Design Beläge, Treppen-Sanierung, staubfreies 
Schleifen und PAK-Sanierung (das Entfernen von schwarzen Teerklebern, die 
als Krebs erzeugend gelten). Firmeninhaber Timm Werner Hansen (Foto) steht 
dazu jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und beantwortet alle aufkommen-
den Fragen. Egal, ob Design und Optik der Böden betreffend oder technischer 
Natur: Die persönliche Beratung ist selbstverständlich stets unverbindlich und 
kostenlos. Mustertafeln als Teile der Ausstellung können dabei auf Wunsch 
kostenlos mitgenommen werden, um sich zu Hause über die eigenen Vorstel-
lungen Gedanken zu machen.
Für alle weiteren Informationen bietet sich die neu gestaltete Internetpräsenz 
des Betriebs an: Unter www.hansenparkett.de ist alles aufgelistet, was es über 
Parkettböden beziehungsweise den Betrieb und Timm Werner Hansen zu 
wissen gibt. Auch beinhaltet die Homepage eine große Bildergalerie mit pro-
fessionellen Fotografien zu sämtlichen angebotenen Dienstleistungen und sie 
präsentiert die neuesten Trends und Angebote.

- Anzeige -
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Lieferservice
www.hennstedter-eck.de

Tel. 04836 - 99 67 355 o. 344
Heiderstraße 2 · 25779 Hennstedt

  Öffnungszeiten:  
  Dienstag bis Donnerstag: 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
  Freitag bis Sonntag:  17:00 Uhr bis 22:30 Uhr

Lieferservice ab 17.00 Uhr

Pizza
Pizzabrötchen
Pasta
Calzone
Croques
Burger
Fleischgerichte
Gefüllte 
Fladenbrote
Rumpsteak
Gyros
Reisgerichte
Gratin
Salate

- Anzeige -

Ihr Fachmann in der Region
(mw) Informations- und Preis-
vergleichsportale gibt es nun in-
zwischen genügend im Internet.  
Doch oftmals nützen Ihnen die 
dort präsentierten Fakten recht 
wenig, wenn Sie nichts damit 
anzufangen wissen. Denn vie-
le Sachen kann man beim Kauf 
eines neuen Gerätes oder beim 
Erwerb einer Dienstleistung ein-
fach nicht wissen. 
Ein Besuch beim Fachhändler 
lohnt sich deshalb. 
Zusammen mit einem Profi kön-
nen Sie schon im Vorfeld Ihrer 
Anschaffung genau planen. 
Dieser berät Sie individuell und 

gewissenhaft über die verschie-
denen Möglichkeiten, kommt 
bei Bedarf vor Ort vorbei und 
kann Ihnen Alternativen aufzei-
gen. 
Mit einem Fachpartner stehen 
Sie auch nach dem Kauf auf der 
sicheren Seite. 
Bei generellen Fragen, Prob-
lemen oder Tipps ist er Ihr An-
sprechpartner. 
Nutzen Sie also die Möglichkei-
ten, die Ihnen ein Fachgeschäft 
bietet und vermeiden Sie so Fehl-
investitionen und Falschkäufe. 
Ihr Fachgeschäft in Ihrer Nähe 
kann Ihnen helfen!

Warum sich ein Besuch  
im Fachgeschäft lohnt
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Haus am Mühlenteich
Seniorendienstleistungszentrum Tellingstedt

Teichstraße 8a · 25782 Tellingstedt
Tel. 0 48 38/ 7 05

Haus am Mühlenberg
Seniorendienstleistungszentrum Hennstedt

Kiefernweg 4 · 25779 Hennstedt
Tel. 0 48 36/ 99

Haus zur Mühle
Seniorendienstleistungszentrum Süderheistedt

Heider Straße 23 · 25779 Süderheistedt

Ein Zuhause im Alter, auch bei Pflegebedürftigkeit

Betreuung nach dem
Hausgemeinschaftskonzept

Betreuung aller
Pflegestufen

Großzügig geschnittene
Einzelzimmer

Unterstützung bei
Antragstellung aller Art

Eigene Möblierung
möglich,
kostenloser Umzugsservice

Vollstationäre und
Kurzzeitpflege

www. haus-am-muehlenberg.de
info@haus-am-muehlenberg.de

www.haus-am-muehlenteich.com
info@haus-am-muehlenteich.com

info@haus-zur-muehle.de

Tel. 0 48 1/ 42 16 17-0
Fax 0 48 1/ 42 16 17-14

Besuchen Sie uns auch auf unseren Facebook- Seiten

Haus am Mühlenteich
Seniorendienstleistungszentrum Tellingstedt

Teichstraße 8a · 25782 Tellingstedt
Tel. 0 48 38/ 7 05
www.haus-am-muehlenteich.com
info@haus-am-muehlenteich.com

Haus zur Mühle
Seniorendienstleistungszentrum Süderheistedt

Heider Straße 23 · 25779 Süderheistedt

info@haus-zur-muehle.de

Tel. 0 48 1/ 42 16 17-0
Fax 0 48 1/ 42 16 17-14

Haus am Mühlenteich
Seniorendienstleistungszentrum Tellingstedt

Teichstraße 8a · 25782 Tellingstedt
Tel. 0

Haus am Mühlenberg
Seniorendienstleistungszentrum Hennstedt

Kiefernweg 4 · 25779 Hennstedt
Tel. 0 48 36/ 99
www. haus-am-muehlenberg.de
info@haus-am-muehlenberg.de

17-0
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Ihre Experten für
Garten & Landschaft

Gartengestaltung GmbH
Tellingstedt · 04838/7870-0

www.dahmlos.de

Bestattungen V. Manthey
· Erledigung aller Formalitäten
· Erd- & Feuerbestattungen
· Seebestattungen
· Waldbestattungen

Telefon 04803.13 99
Mobil 0160.90 24 82 69
Pahlen · Delve · Tellingstedt

Tag und Nacht

für Sie erreichbar

Ihre Helfer in schweren Stunden


